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Öffentliche Sitzung am 24.03.2026  
Beginn: 19.00 Uhr, Ende:22:26 Uhr  
Tagungsort: Stadtsaal Purkersdorf  

TOP 1  Einleitende Erfordernisse  

 
1. PRÄSENZFESTSTELLUNG im Zuge der öffentlichen Sitzung am 24.03.2026 

 
Anwesend: 32 / Präsenzquorum: 22 

NAME NAME 

AICHER Mst.in Sabine LEITL Lukas 
BAUM DDr. Josef  LEOPOLD Ursula 
BOLLAUF Susanne MILD Mag. Karim 
BRUNNER Roman OPPITZ DI Albrecht 

EISENRIEGLER-BUNYAI Gabriele PANNOSCH Mag. Karl 

FLIEGENSCHNEE Andrea PAWLEK Dieter – siehe entschuldigt 
FRISCH Mag. Stefan POSCH Mag. (FH) Barbara 
FROSCHAUER Michael RECHBERGER, Bakk.rer.soc.oec. Anja 

FROTZ Dr. Waltraud RIGONI Ruth 

HAUDEK Dorothea SCHEUHAMMER Ing. Peter 
HIPPACHER, MSc Mag. Hannes SCHWARZ Herbert   

KEFER Julia STAUB Mag. Stefan 

KELLNER DI Sabina STEINBICHLER Ing. Stefan 

KLEMMER-SCHLÖGL, BA, MSc Jasmin TEUFL Thomas 
KOLLER Mag. Martin WEINZINGER Viktor 

KOPETZKY DI Florian WILTSCHEK DI Bernd   

 WUNDERLI Sonja 
 
entschuldigt: 
PAWLEK Dieter  

 
Weiters anwesend: 
GANNESHOFER Christian   WOHLMUTH Mag. Jakob 
WOLEK Judith  PETSCHNIGG, BSc, LL.B, LL.M Michael 

 
2.  Bestellen der Verifikatoren 
  
 SPÖ:    WILTSCHEK GR DI Bernd  
 Oppitz:    RECHBERGER GR, Bakk.rer.soc.oec. Anja  
 LiBa:   BAUM STR DDr. Josef 
 GRÜNE:  FRISCH GR Mag. Stefan  
 FPÖ:   FROSCHAUER GR Michael 
 NEOS:   KOPETZKY GR DI Florian   
 ProP:   AICHER GR Mst.in Sabine  
 
3. Bestellen Schriftführung 
  
PETSCHNIGG BSc, LL.B, LL.M Michael 
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4. Änderungen in der Tagesordnung 
 
4.1.  Änderungen / Ergänzungen zur Tagesordnung:  keine Änderungen/Ergänzungen 
 
4.2.  Von der Tagesordnung abgesetzt: keine Punkte 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt den Änderungen der Tagesordnung zu.  
 
Wortmeldungen:  
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 

 
5. Eingelangte Dringlichkeitsanträge 
Gem. § 46 Abs. 3 der NÖ GO können Gegenstände, die nicht in die Tagesordnung aufgenommen 
wurden, können nur behandelt werden, wenn der Gemeinderat hierzu seine Zustimmung gibt. 
Folgende Anträge sind bis zu Sitzungsbeginn eingegangen: 
 
Keine Anträge eingelangt. 
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TOP 2  Berichte des Bürgermeisters  

 
2.1. Open Air 2026 
Thomas Stipsits wird beim diesjährigen Open Air in Purkersdorf eine lebendige Hommage an 
Georg Danzer auf die Bühne bringen und verbindet damit Klassiker des Austropop mit eigenen 
Interpretationen voller Herz und Energie. Ein weiteres Highlight wird der Auftritt von Boris Bukowski 
sein, der gemeinsam mit prominenten Gästen wie Thomas Spitzer, Ewald Pfleger und Nino aus 
Wien mehrere Generationen österreichischer Musikgeschichte vereint. Beide Abende versprechen 
besondere Open-Air-Erlebnisse voller Stimmung, Authentizität und zeitlosen Austropop-
Momenten. 
 
2.2. Besuch der Partnerstadt Bad Säckingen 
Eine Delegation aus Purkersdorf besuchte am zweiten März-Wochenende die deutsche 
Partnerstadt Bad Säckingen und wurde herzlich empfangen, bevor erste gemeinsame 
Programmpunkte stattfanden. Auf dem Programm stand eine musikalisch begleitete Stadtführung 
sowie ein offizieller Empfang, bei dem die Bedeutung des europäischen Austauschs und 
insbesondere der Jugendprogramme hervorgehoben wurde. Beide Städte betonten ihre 
langjährige Verbundenheit, würdigten engagierte Mitglieder der Freundeskreise und tauschten 
symbolische Geschenke aus. Den Abschluss bildeten gemeinsame Feierlichkeiten, Ausflüge und 
ein positives Fazit der Delegation, die die Wichtigkeit der weiterhin engen Partnerschaft unterstrich. 
 
2.3. Neues Institut für Systemische Therapie West in Purkersdorf 
In Purkersdorf wurde mit dem Institut für Systemische Therapie West eine neue Anlaufstelle für 
psychotherapeutische Unterstützung sowie ein Ausbildungsort für angehende Therapeut:innen 
eröffnet. Das Institut, gegründet von Mag. Evtimiya Radeva Kulnigg und Dr. Elisabeth Krommer, 
bietet systemische Einzel-, Paar-, Familien- und Gruppentherapien an und setzt auf leistbare, 
niederschwellige Angebote. Ein zentraler Bestandteil ist die neue psychotherapeutische Ambulanz, 
in der Therapeut:innen in Ausbildung unter Supervision werktags kostengünstige und rasche Hilfe 
anbieten. Ziel des Instituts ist es, die psychosoziale Versorgung der Region zu stärken – ein 
Ausbau, der auch von Bürgermeister Stefan Steinbichler und der Gesundheitsstadträtin begrüßt 
wurde. 
 
2.4. Kosten VIP Karten 
Bei den diesjährigen Open Airs sollen, entgegen der vorherigen Jahre, VIP Karten entgeltlich und 
nach Vorschlag erworben werden können. Hierzu stehen 100 Karten zur Verteilung, welche zu 
einem Preis von EUR 40 erstanden werden können. 
 
2.5. Bericht Musikschule 
Der Musikschulverband Wienerwald Mitte konnte seine Kosten gegenüber dem 
Rechnungsabschluss 2024 um 19,44 % reduzieren, stellt man das Ergebnis dem Voranschlag 
2025 gegenüber kommt man auf eine Kosteneinsparung von 25 %.  
Diese Kostenreduktion ergibt sich wie folgt: 

 Geringere Gehaltsabschlüsse als für den Voranschlag angenommen. 
 Pensionierungen -> Übergang der Stunden auf jüngere und daher geringer eingestufte 

Lehrkräfte. 
 Es mussten keine Krankenstandvertretungen organisiert werden. 
 Nichtausschöpfung des Budgets für den Ankauf von Instrumenten. 

In Zahlen heißt das, dass sich die Kosten für Purkersdorf gegenüber dem Voranschlag um 
€ 175.935,65 reduziert haben.  
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Das so entstandene Guthaben wird von den Kostenersätzen, also Zahlungen an den 
Musikschulverband, 2026 abgezogen. 
 
Die Musikschule ist sehr kooperativ und bemüht, die Kosten zu reduzieren.  
Für das Schuljahr 2026/27 wurde mit der Musikschulleitung, Martin Rotter-Nunner, eine Reduktion 
um 5 Unterrichtsstunden vereinbart, um weitere Kosten zu sparen. Diese Reduktion ist auch 
pädagogisch vertretbar.  
Eine Tariferhöhung per 1.9.2026 um 10 % wurde bereits in der Vorstandssitzung vom 23.10.2025 
beschlossen. 
Für die Budgetjahre 2026 und 2027 werden also durch tarifliche und strukturelle Veränderungen 
weitere Sparmaßnahmen gesetzt. 
Bedeutung der Musikschule für Purkersdorf sowohl in der Talenteförderung als auch in der 
Gestaltung des kulturellen Angebots: 

 Prima la musica Landeswettbewerb (Preisträgerkonzert am 12.3.): 

 14 Schüler:innen angetreten, davon  
o 2 zweite Preise 
o 4 erste Preise  
o 4 erste Preise mit Auszeichnung 
o 4 erste Preise mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb im Juni in 

Eisenstadt. 
 Förderung des kulturellen Lebens durch Konzerte und Auftritte (Adventmarkt,…) 
 Zahlreiche Kooperationen mit der Stadtkapelle (Adventkonzert, Frühjahrskonzert sowie 

Kennenlerntag) 
 Kooperationen mit der Volksschule (Bläserklasse, Rhythmusklasse) 
 Angebot von Chorsingen für Volksschüler:innen und Erwachsene  

 
PLM Ergebnisse nach Schüler:innen: 

Olivia Maderthaner – 1. Preis mit Auszeichnung,  
Klavier / Altersgruppe A / Lehrperson: Lada Bauer-Ivanov 
Amy Brunner – 1. Preis mit Auszeichnung  
Gitarre / Altersgruppe B / Lehrperson: Claudia Kopal  
Julian Batori – 1. Preis mit Auszeichnung 
Klavier / Altersgruppe B / Lehrperson: Ismedina Kusturica  
Tiana Masin – 1. Preis  
Viola / Altersgruppe B / Lehrp.: Christiane Bruckmann-Hiller / Korr.: A. Bichler-Ortner 
Lisbeth Narnhofer – 2. Preis 
Klavier / Altersgruppe B / Lehrperson: Ismedina Kusturica  
Maya Yakin – 1. Preis 
Klavier / Altersgruppe B / Lehrperson: Ismedina Kusturica  
Josefine Narnhofer – 1. Preis 
Violoncello / Altersgruppe I / Lehrperson: Martina Wieser / Korrepetition: A. Bichler-Ortner 
Frederik Paap – 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb  
Gitarre / Altersgruppe I / Lehrperson: Brigitte Sima-Richter 
Josefine Rieder – 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb 
Violine / Altersgruppe I / Lehrperson: Margreth Schuschnig / Korrepetition: C. Leeb-Grill 
Raissa Boca – 2. Preis  
Violine / Altersgruppe II / Lehrperson: Margreth Schuschnig / Korrepetition: I. Kusturica 
Sophie Li – 1. Preis 
Klavier / Altersgruppe II / Lehrperson: Ismedina Kusturica 
Xuewen Ji – 1. Preis (Gold) mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbew.  
Klavier / Altersgruppe IIIplus / Lehrperson: Ismedina Kusturica 
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Hedwig Königseder – 1. Preis mit Auszeichnung 
Violine / Altersgruppe IV / Lehrperson: Margreth Schuschnig / Korrepetition: A. Kapcza 
Jingwen Ji – 1. Preis (Gold) mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbew.  
Klavier / Altersgruppe IVplus / Lehrperson: Ismedina Kusturica 

 
BERICHTE  

Die Berichte des Bürgermeisters werden zur Kenntnis genommen.  
 
Wortmeldungen:  
Oppitz, Frotz, Aicher, Kellner, Rechberger 

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig 

 
 

TOP 2A  Sonstige Berichte / Anfragen  

 
Anfragen 

gemäß § 22, NÖ Gemeindeordnung 1973 
zur ordentlichen Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Purkersdorf am 25.11.2025 

 
eingebracht von Frisch GR Stefan (Grüne) 

am 24.11.2025 
 

 
Open Air Saison 2025 - Einnahmen/Ausgaben  

 
1. Welche Einnahmen in welcher Höhe (Einzelpositionen) wurden lukriert? 

Beantwortung:  
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2. Welche Ausgaben (Geld- und Sachleistungen) stehen dem gegenüber? 

Beantwortung:  
 

 
 
 

3. Wie viele Arbeitsstunden wurden von Mitarbeiter:innen der Stadtgemeinde erbracht? 
Scheinen diese bei den Ausgaben auf? 

 
Beantwortung: Es wurden in Summe 392,5 erbracht. Die Stunden sind in den Ausgaben nicht 
enthalten. 
 
 

Neue Anfragen 
gemäß § 22, NÖ Gemeindeordnung 1973 

zur ordentlichen Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Purkersdorf am 24.03.2025 
 

eingebracht von Aicher GR Sabine (ProPurkersdorf) 
am 17.03.2026 

 
1.  Tullnerbachstraße 1 und 3, Erweiterung des Heizwerkes,  
 

1. Wer hat das Gutachten in Auftrag gegeben? 
Beantwortung: die Stadtgemeinde Purkersdorf. 
 

2. Wer hat es bezahlt?  
Beantwortung: die Stadtgemeinde Purkersdorf. 
 

3. Was hat es gekostet?  
Beantwortung: EUR 4.200 inkl. UST für beide Grundstücke. 
 

4. Wie lange wurde keine Miete verrechnet?  
Beantwortung: Komplex Tullnerbachstraße 1: Seit Errichtung laut damaligen Verträgen. Im Zuge 
der Gutachtenerstellung wurde eine zukünftige Miete EUR 760 exkl. Ust (indexiert) ab Jänner 
2026 vereinbart. Gleichzeitig wurde eine Nachverrechnung auf Basis des Gutachtes 27.360 exkl. 
Ust in Rechnung gestellt und bereits seitens der Wien Energie überwiesen. 
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5. Wie hoch ist die Miete, die jetzt für Tullnerbachstraße 3 verrechnet wird?  

Beantwortung: EUR 1.334,05 exkl. UST.  
 
2. Wer haftet für Ausgaben, die die € 50.000 bei den Open Airs übersteigen? 

Beantwortung: Die Stadtgemeinde Purkersdorf (der Veranstalter). 
 
 

Neue Anfragen 
gemäß § 22, NÖ Gemeindeordnung 1973 

zur ordentlichen Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Purkersdorf am 24.03.2025 
 

eingebracht von Aicher GR Sabine (ProPurkersdorf) 
am 18.03.2026 

 
Open Airs 
Im Zusammenhang mit Open-Air-Veranstaltungen in der Gemeinde sowie möglichen Fernseh- 
und Rundfunkübertragungen ersuche ich um Auskunft über die anfallenden urheberrechtlichen 
Gebühren und deren Finanzierung. 
In diesem Zusammenhang stelle ich folgende Fragen: 

1. Wie hoch sind die von der AKM vorgeschriebenen Gebühren bzw. Pauschalen für die 
jeweiligen Open-Air-Veranstaltungen in der Gemeinde (bitte um Auflistung pro 
Veranstaltung)? 

Beantwortung: siehe Beantwortung Frisch. 
 

2. Wurden oder werden einzelne Veranstaltungen durch den ORF im Fernsehen oder 
Rundfunk übertragen bzw. aufgezeichnet? 

Beantwortung: Eine Veranstaltung wird (zeitversetzt) auf ORF 3 übertragen. Radio NÖ überträgt 
(zeitversetzt) beide Veranstaltungen. 
 

3. Fallen im Falle einer ORF-Übertragung zusätzliche AKM-Gebühren oder sonstige 
urheberrechtliche Abgaben an? 

Beantwortung: nein. 
 

4. Wer trägt diese Kosten konkret (Gemeinde, Veranstalter, ORF oder andere Partner)? 
Beantwortung: AKM zahlt die Gemeinde Purkersdorf (der Veranstalter). 
 

5. In welcher Höhe sind der Gemeinde durch AKM-Gebühren oder vergleichbare Abgaben 
bisher Kosten entstanden bzw. welche Kosten sind künftig zu erwarten? 

Beantwortung: Siehe Beantwortung Frisch. 
 

6. Gibt es entsprechende Vereinbarungen oder Verträge zwischen der Gemeinde, 
Veranstaltern und dem ORF hinsichtlich der Übertragung und der Übernahme dieser 
Gebühren? 

Beantwortung: nein. 
 

7. Wie wurde das für die Open Airs 2025 geregelt?  
Beantwortung: siehe Frage 6. 
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Mistkübel – ehemalige Metallverpackungstonnen  
Seit der Umstellung 2023 gibt es in Niederösterreich eine einheitliche Mischsammlung 
für Plastik- und Metallverpackungen.  
Vorher konnte man die Metallverpackungen in Containern an den Mistsammelstellen entsorgen.  

1. Wo sind die – zumindest – 30 Container? 
 
Beantwortung: Die Container waren Eigentum der ARA/Fa. Brantner und sind von diesen auch 
wieder abgeholt worden. 
 

2. Für was werden diese verwendet? 
Beantwortung: nicht bekannt. 
 

3. Könnte man die am Bauhof für die Sammlung von vollen gelben Säcken verwenden? 
 

 
 
Beantwortung: nein, da nicht vorhanden. 
 
Wortmeldungen:  
Baum, Weinzinger, Steinbichler, Frisch, 
Aicher, Hippacher 

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig 

 
Posch verlässt den Raum 19:17 
Posch betritt den Raum 19:18 
 

TOP 3  Verifizierung von Protokollen  

Bis zu Sitzungsbeginn sind keine schriftlichen Einwände gegen das Protokoll der letzten Sitzung 
vom 23.02.2026 eingebracht worden. 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat genehmigt das Protokoll der letzten Sitzung vom 23.02.2026. 
 
Wortmeldungen:  
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
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Verifizierungsvermerk Protokoll 24.03.2026 
 
Das Protokoll des Gemeinrates vom 24.03.2026 ist in der Sitzung des Gemeinderates am 
23.06.2026 verifiziert worden und wird von je einem/r Vertreter/in der im Gemeinderat vertretenen 
Parteien bzw. wahlwerbenden Gruppen unterfertigt. 
 
 
Bürgermeister  STEINBICHLER Ing. Stefan 
 
 
SPÖ:    WILTSCHEK GR DI Bernd  
 
 
Oppitz:   RECHBERGER GR, Bakk.rer.soc.oec. Anja  
 
 
LiBa:    BAUM STR DDr. Josef 
 
 
GRÜNE:  FRISCH GR Mag. Stefan  
 
 
FPÖ:    FROSCHAUER GR Michael 
 
 
NEOS:   KOPETZKY GR DI Florian 
 
   
ProP:    AICHER GR Mst.in Sabine  
 
 
Schriftführung:  PETSCHNIGG BSc, LL.B, LL.M Michael 
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Anträge des Bürgermeisters – STEINBICHLER BGM Ing. Stefan 
 

GR0208 Wahl Stadtrat 

Antragsteller: STEINBICHLER BGM Ing. Stefan  
 
Ergänzungswahl in den Stadtrat (gem. § 115 Abs. 3 NÖ GO 1973)  
 
 

Stadtgemeinde Purkersdorf 
St. Pölten-Land 

Gemeindekennzahl: 31952 
 

Niederschrift  
 

über die Ergänzungswahl in den Stadtrat der Stadtgemeinde Purkersdorf  
 
Datum: 24.03.2026 
Ort:  Purkersdorf, Stadt- und Kulturzentrum 
Beginn: 19:20 Uhr 
Vorsitz: BGM. Ing. Stefan Steinbichler 
 
1)  Feststellungen 
Der Vorsitzende stellt zu Beginn der Sitzung fest, dass die Mitglieder des Gemeinderates 
ordnungsgemäß eingeladen worden sind. Die Sitzung findet innerhalb der für die Durchführung der 
Ergänzungswahl in den Stadtrat festgesetzten Frist statt. 
 
Anwesend sind: siehe Präsenzfeststellung Anzahl: 32 
Entschuldigt sind: siehe Präsenzfeststellung Anzahl: 1 
 
Die zur Gültigkeit der Wahl erforderliche Anwesenheit (22/33) von mindestens 2/3 aller Mitglieder 
des Gemeinderates ist gegeben. 
 
2) Ergänzungswahl in den Stadtrat 
Die freigewordene Stelle im Stadtrat der Stadtgemeinde Purkersdorf (Kasper Dr. DI Mag. Thomas) 
entfällt auf die Liste Oppitz. Auf die Liste Oppitz kommt das Recht auf die Einbringung eines 
Wahlvorschlages zu und diese hat beim Bürgermeister einen Wahlvorschlag eingebracht. 
 
Der Bürgermeister prüft den Wahlvorschlag im Sinne § 102 Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung und stellt 
die Gültigkeit des Wahlvorschlages fest. Der Wahlvorschlag ist mit einer ausreichenden Anzahl an 
Unterschriften versehen (mehr als die Hälfte der anspruchsberechtigten Wahlpartei). Ein 
Wahlausschluss im Sinne § 102 Abs. 2 NÖ Gemeindeordnung liegt nicht vor. 
 
Der Wahlvorschlag lautet auf: GR Hippacher, MSc Mag. Hannes 

 
§ 103 NÖ Gemeindeordnung 

Wahlvorgang, Bewertung der Stimmzettel 
(1) In den Gemeindevorstand (Stadtrat) können nur Vorgeschlagene gewählt werden. Die von den 
Wahlparteien Vorgeschlagenen können gemeinsam in einem einzigen Wahlgang gewählt werden. 
Jeder Stimmzettel, der auf eine andere Person lautet, ist ungültig. Leere Stimmzettel (Kuverts) sind 
gleichfalls ungültig. Stimmzettel, auf denen neben den Vorgeschlagenen auch andere Personen 
aufgeführt sind, sind für die Vorgeschlagenen gültig. 
(2) Gewählt sind jene Vorgeschlagenen, auf die gültige Stimmen entfallen. 
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Zur Beurteilung der Gültigkeit der Stimmzettel werden beigezogen: 
 
WILTSCHEK GR DI Bernd    Partei: SPÖ 
RECHBERGER GR, Bakk.rer.soc.oec. Anja  Partei: Oppitz 
BAUM STR DDr. Josef     Partei: LiBa 
FRISCH GR Mag. Stefan     Partei: GRÜNE 
FROSCHAUER GR Michael     Partei: FPÖ 
KOPETZKY GR DI Florian       Partei: NEOS 
AICHER GR Mst.in Sabine     Partei: ProP 
 
Die mit Stimmzettel vorgenommene Abstimmung über den Wahlvorschlag der Liste Oppitz ergibt: 
 
abgegebene Stimmen: 32 
 
ungültige Stimmzettel: 6 
 
gültige Stimmzettel:  26 
 
Die ungültigen Stimmzettel wurden nummeriert. Die Ungültigkeit ist wie folgt begründet: 
 
Nr. 1 - 3: leerer Stimmzettel   
Nr. 4 - 6: andere Person genannt als Wahlvorschlag 
 
 
Von den gültigen Stimmen lauten auf GR Hippacher, MSc Mag. Hannes: 26 Stimmzettel 
 
 

GR Hippacher, MSc Mag. Hannes ist daher zum Mitglied des Stadtrates gewählt. 
 

GR Hippacher, MSc Mag. Hannes 
nimmt die Wahl zum Stadtrat der Stadtgemeinde Purkersdorf an. 

 
Klemmer-Schlögl verlässt den Saal 19:28 
Klemmer-Schlögl betritt den Saal 19:29 
Scheuhammer verlässt den Saal 19:36 
Scheuhammer betritt den Saal 19:37 
 

GR0209 Grundsatzbeschluss Wir 5 wird Wir 6 im Wienerwald 

Antragsteller: STEINBICHLER BGM Ing. Stefan  
 

SACHVERHALT 
Die Kleinregion Wir 5 im Wienerwald besteht seit ihrer Gründung aus den Gemeinden Gablitz, 
Tullnerbach, Purkersdorf, Mauerbach und Wolfsgraben. Bei der Gründung hatte die 
Stadtgemeinde Pressbaum kein Interesse dem Verein beizutreten, dies hat sich nun geändert. 
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ANTRAG 
Der Gemeinderat fasst den Beschluss zur Aufnahme der Stadtgemeinde Pressbaum in die 
Kleinregion Wir 5 im Wienerwald. Zukünftig soll die Bezeichnung Wir 6 im Wienerwald lauten. 
 
Wortmeldungen:  
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 

 

GR0210 Verlängerung Patronatserklärung WIPUR für Kreditfinanzierung 

Antragsteller: STEINBICHLER BGM Ing. Stefan  
 

SACHVERHALT 
Der Aufsichtsrat der WIPUR GmbH hat in seiner Sitzung am 04.03.2026 die Umstellung der 
bestehenden und noch bis 31.12.2027 laufenden CHF-Finanzierung für das Grundstück 
Herrengasse 2, 3002 Purkersdorf, in eine EURO-Finanzierung bei gleichzeitiger Verlängerung der 
Laufzeit bis 31.05.2033 in Angleichung an die Laufzeit des Mietvertrages mit der Firma SPAR AG 
beschlossen. Diese Maßnahme dient einerseits zur Herausnahme des CHF-Risikos aus der 
Finanzierung und andererseits zur nachhaltigen Stärkung der Liquidität in der WIPUR GmbH. 
 
Bisher war die CHF-Finanzierung auch schon mit einer Patronatserklärung durch die 
Stadtgemeinde Purkersdorf besichert. Aufgrund der Umstellung der Finanzierung muss nun eine 
neue Patronatserklärung zur Besicherung des noch aushaftenden CHF-Betrages in Höhe von CHF 
237.799,30 abgeschlossen werden. Die Konvertierung wird am 29.05.2026 zum Mittelkurs ohne 
Spesen durchgeführt. 
 
Der Aufsichtsrat hat sich für eine Fixzinsvariante der EURO-Finanzierung entschieden – der 
Fixzinssatz beträgt 3,25% (neueste Indikation vom 16.03.2026). 
 
Beilage zu diesem Tagesordnungspunkt: 

 Patronatserklärung KtoNr. IBAN AT311200010048041726  
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat genehmigt den Abschluss der vorliegenden Patronatserklärung. 
 
Wortmeldungen:  
Koller, Pannosch, Baum, Frisch, 
Steinbichler, Froschauer 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 

 
Rechberger verlässt den Saal 19:46 
Rechberger betritt den Saal 19:48 
Posch verlässt den Saal 19:51 
Posch betritt den Saal 19:54 
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Finanzen und Betriebe – PANNOSCH STR Mag. Karl 

GR0211 Rechnungsabschluss 2025 

Antragsteller:  PANNOSCH STR Mag. Karl  
 

SACHVERHALT 
Mit 01.01.2020 trat die VRV 2015 („neu“) in Kraft und der aktuelle Rechnungsabschluss wurde 
dementsprechend erstellt – hier nochmals die Struktur des Haushalts gem. der VRV 2015: 

 
 

Der Finanzierungshaushalt 2025 zeigt sich wie folgt: 
 
 
FHH Kurzübersicht: 
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Das Ergebnis (hier Saldo 5 Finanzierungshaushalt) zeigt sich deutlich besser als budgetiert. Hierzu 
folgende Erläuterungen anhand einer detaillierteren Darstellung des Finanzierungshaushaltes: 
 
 

 
 

Exemplarische Auflistung Mehreinnahmen gegenüber Budget 2025 operative Einzahlungen: 
 

 
 
Liquidität: 
 
Die Liquiditätssituation zeigt sich analog zum verbesserten Saldo 5 entsprechend positiv: 
 

 
 
 
Zur korrekteren der Darstellung „freien“ Liquidität werden hier noch folgende weiterführende 
Berechnungen angeführt: 
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Schritt I: rechnerischer Abzug „Sonderbeträge“ sowie Guthaben aus den Projekten (v.a. nicht 
ausgenützte Darlehensbeträge sowie Mittel aus Bedarfszuweisungen): 
 

 
 
 
Schritt II: rechnerische Annahme einer NICHT-Darlehensaufnahme von € 2.815.000,- im Jahr 
2025: 
 
 

 
 
 
Schritt III: rechnerischer Abzug der nicht budgetierten Mehreinnahmen (siehe „Exemplarische 
Auflistung Mehreinnahmen gegenüber Budget 2025 operative Einzahlungen“): 

 
 

 
 
 
Darlehen: Entwicklung des Schuldenstandes seit Einführung der VRV 2015 
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Der Schuldendienst sowie die Darlehensaufnahmen zeigen sich wie folgt:  
 

 
 
Die Leasingzahlungen beliefen sich auf insgesamt € 21.268,22. Das aushaftende Leasingobligo 
liegt per 31.12.2025 bei € 10.744,80. 
 
Das Haftungsvolumen beträgt per 31.12.2025 € 8.246.936,23. 
 
Die Rückstellungen für Abfertigungen betragen per 31.12.2025 € 359.407,40 und für 
Jubliläumszuwendungen € 604.318,16. 
 
 
Haushaltspotential 2025: 
 

 
 
Das Jährliche Haushaltspotential H1 für 2025 zeigt einen positiven Werte von € 462.261,32. Hier 
wird nochmals verwiesen auf die schon angeführten Gründe der verbesserten Situation, die sich 
auch im positiven Ergebnis des Haushaltspotentials niederschlagen  
 
Trotz dieses 2025 sehr positiven Haushaltspotentials bleibt aus Sicht der Finanzverwaltung der 
Bedarf nach Weiterführung des begonnen Konsolidierungsweges unverändert aufrecht.  
 
Hierzu sei verwiesen auf die Ausführungen zum Thema Haushaltspotential im GR0155 
Voranschlag 2026 inkl. Dienstpostenplan vom 25.11.2025 (Auszug aus GR0155):  
 

 
 
 
Die Werte des Jährlichen Haushaltspotentials (H1) für die Jahre 2026-2030 zeigen sich trotz 
der darin enthaltenen budgetierten weiteren Gebührenerhöhungen (v.a. HBA, 
Kinderbetreuung) und der nur gering angesetzten Projektausgaben auch in den Jahren 2026 
und 2030 negativ! 
 
Sollten die im MFP 2027-2030 angesetzten Gebührenerhöhungen nicht umgesetzt werden, 
ergäbe sich (bei unveränderten sonstigen Budgetwerten) ein durchwegs deutlich negatives 
Jährliches Haushaltspotential H1, was sich auch auf die Liquiditätssituation entsprechend 
negativ auswirken würde. 
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Insofern ist aus Sicht der Finanzverwaltung der begonnene Konsolidierungspfad unbedingt 
fortzuführen und auch umzusetzen. 
 
Ein Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2025 des ausgegliederten 
Unternehmens WIPUR Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH. wurde durch die 
ADVISA Wirtschaftsprüfung GmbH. erstellt und liegt inkl. schriftlichem Lagebericht gemäß § 69a 
NÖ Gemeindeordnung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2025 vor.  

 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat beschließt den Rechnungsabschluss 2025 samt Beilagen. 
 
Wortmeldungen:  
Frisch, Pannosch, Koller, Baum, 
Froschauer 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 

 
https://cloud.purkersdorf.at/s/o33QDC4W2JXEGBw 
 

GR0212 Bericht Verordnungsprüfung 

Berichterstatter:  PANNOSCH STR Mag. Karl  
 

SACHVERHALT 
In der Sitzung des Gemeinderates vom 25.11.2025 wurden folgenden Verordnungen geändert und 
verordnet:  
 
GR0149 Änderung Verordnung über die Einhebung der Hundeabgabe 
GR0150 Änderung Verordnung über die Einhebung der Aufschließungsabgabe 
GR0151 Änderung Kanalabgabenordnung 
GR0152 Änderung Wasserabgabenordnung 
GR0153 Änderung Abfallwirtschaftsverordnung 
GR0154 Änderung Friedhofsgebührenordnung (Pax Natura)  
 
Die darin enthaltenen Anpassungen erfolgten mit Wirkung 01.01.2026.  
 
Alle Verordnungen wurden vom Amt der Niederösterreichischen Landesregierung zur Kenntnis 
genommen.  

BERICHT 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht über die Verordnungsprüfungen zur Kenntnis.  
 
Wortmeldungen:  
 

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig 
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GR0213 Bericht – KIG 

Berichterstatter:  PANNOSCH STR Mag. Karl  
 

SACHVERHALT 
Am 23.01.2026 erfolgte der Geldeingang für KIG (Kommunalinvestitionsgesetz) in der 
Stadtgemeinde Purkersdorf wie folgt: 
 
Finanzzuweisung gem. KIG 2023 im Jahr 2026 in der Höhe von € 424.072,90 –  
 
Diese Beträge wurden im Voranschlag 2026 beschlossen und werden wie folgt auf die Projekte 
aufgeteilt: 
 

1) Vorhaben 05 Gehwege, Straßen  
Einnahme: 6/612000+300742    Betrag:     € 343.846,33 

VA 2026:  € 343.800,00 
 
Die Ausgaben werden auf dem Konto: 5/612000-002742 Straßenbauten (KIG) verbucht. 
VA 2026: € 343.800,00. 
 

2) Vorhaben 06 Brücken 
Einnahme:  6/6124000+300742   Betrag:      € 80.226,57 
       VA 2026: € 300.000,00 
 
Die Ausgaben werden auf dem Konto: 5/6124000-002742 Sanierungsmaßnahmen (KIG) 
verbucht. 
VA 2026: € 300.000,00 

 
Finanzzuweisung gem. KIG 2025 im Jahr 2026 in der Höhe von € 219.773,43 
 

1) Vorhaben 06 Brücken 
2) Einnahme:  6/6124000+300742   Betrag:     € 219.773,43 

       VA 2026:  € 300.000,00 
 
Die Ausgaben werden auf Konto: 5/6124000-002742 Sanierungsmaßnahmen (KIG) 
verbucht. 
VA 2026: € 300.000,00 
Für das Vorhaben 06 Brücken ergibt sich somit aus den Finanzzuweisung gem. KIG 2023 
und KIG 2025 ein Gesamtbetrag in der Höhe von € 300.000,00 (VA 2026: € 300.000,00)  

 
BERICHT 

Der Gemeinderat nimmt den Bericht über den Geldeingang bzw. die geplante Verwendung aus 
den Finanzzuweisungen gem. KIG 2023 und KIG 2025 (Anweisung im Jahr 2026) zur Kenntnis 
und weist darauf hin, dass als Bedingung für die Gewährung dieser Bericht auf der Homepage 
der Gemeinde zu veröffentlichen ist und darüber auch das Amt der Landesregierung zu 
verständigen ist. 
 
Wortmeldungen:  
 

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig 
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GR0214 Bedeckungsbeschlüsse 

Antragsteller:  PANNOSCH STR Mag. Karl  
 

SACHVERHALT 
In der 6. Sitzung des Stadtrates vom 20.01.2026 und in der 7. Sitzung des Stadtrates vom 
17.03.2026 wurden folgende Beschlüsse gefasst, die hinsichtlich Bedeckung dem Gemeinderat 
vorzulegen sind, da diese mit über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben verbunden sind:  
 

 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat genehmigt die im Sachverhalt angeführten Budgetüberschreitungen, über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben der 6. Sitzung des Stadtrates vom 20.01.2026 und der 7. Sitzung 
des Stadtrates vom 17.03.2026. Die Bedeckung erfolgt wie angeführt. 
 
Antrag Koller: 
Der letzte Punkt der Bedeckung soll separat abgestimmt werden. 
 
Wortmeldungen:  
Aicher, Koller, Baum, Rechberger, Frotz, 
Scheuhammer, Kellner, Weinzinger, 
Petschnigg, Kopetzky, Pannosch, 
Steinbichler,  

Abstimmungsergebnis: 
 
Antrag Koller (getrennt abstimmen) 
Dafür: Aicher, Leitl, Kopetzky, Hippacher, 
Oppitz, Frotz, Rechberger, Posch, Koller, 
Scheuhammer, Froschauer, Haudek, 
Kellner, Wunderli, Frisch 
Rest dagegen 
 
 Antrag abgelehnt 

 
Hauptantrag 
Gegenstimmen: Aicher, Hippacher, Oppitz, 
Frotz, Posch, Rechberger, Koller, 
Scheuhammer, Froschauer, Haudek 
Rest dafür 
 
 Antrag angenommen. 
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Frauen, Gesundheit, Bildung, Familie – Schulen, Kindereinrichtungen –   KLEMMER-
SCHLÖGL STR BA, MSc Jasmin 

GR0215 Lesenacht Schülerhort 

Antragsstellerin:   KLEMMER-SCHLÖGL STR BA, MSc Jasmin 
 

SACHVERHALT 
Im letzten Jahr wurden sowohl die Abenteuernacht auf der Burg Wildegg als auch die Spiel- und 
Lesenächte im Hort aufgrund der budgetären Situation nicht mehr durchgeführt. Dies hat bei den 
Eltern und vor allem bei den Kindern für große Enttäuschung gesorgt. Nun hat die 
Ausschussvorsitzende nach einer Möglichkeit gesucht, diese Lesenächte wieder möglich zu 
machen. 
 
Konkret sollen zwei Hortgruppen gleichzeitig an einem Freitag im Mai oder Juni die Möglichkeit 
bekommen mit den Schülerinnen und Schülern im Hort zu übernachten. Pro Termin werden 2 
Pädagoginnen und 1 Betreuerin eingesetzt. Die Personalverwaltung hat die Kosten für die 
MitarbeiterInnen berechnet und einen Durchschnitt angenommen. Die Personalkosten für 5 
Termine zu je 2 Gruppen belaufen sich demnach auf etwa € 3.200,-. Hinzu kommen noch die 
Kosten für die abendliche Verpflegung, wobei hier mit etwa € 1.250,- gerechnet werden. Die 
Gesamtkosten für die Lesenächte betragen somit € 4.450.- Nach Abstimmung mit der Hortleitung 
Martina Lehmden sehen wir es als angemessen, auch einen Beitrag der etwa 250 Eltern 
einzuheben und würden einen Betrag von € 10.- vorschlagen. Somit würden der Gemeinde Kosten 
von € 2000.- übrigbleiben. Sollten weniger Kinder bei der Lesenacht übernachten, reduzieren sich 
auch die Kosten der abendlichen Verpflegung. 
 
Die Personalkosten bzw. die Überstunden können von den Mitarbeitern als Zeitausgleich 
genommen werden. Dies wurde mit dem Stadtamtsdirektor abgesprochen. 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat beschließt die Durchführung der Lesenächte des Schülerhorts und stellt eine 
Summe von € 2.000.- zur Verfügung.  
 
Kosten: € 2.000,00 
Bedeckung: 1/250000-728510 
VA 2026: € 2.000,00 
Kreditrest: € 0,00    
 
Wortmeldungen:  
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
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GR0216 Gebührenanpassung Schülerhort + Kindergarten  

Antragsstellerin:   KLEMMER-SCHLÖGL STR BA, MSc Jasmin 
 

SACHVERHALT 
Die Betreuungstarife im Hort und KIGA wurden in den letzten Jahren nicht angehoben. Konkret 
wurden zuletzt im Hort 2012 und im Kindergarten 2017 die Betreuungstarife angehoben. Dadurch 
hat die Stadtgemeinde in den letzten Jahren auf eine Erhöhung von 47,40% im Hort und 35,50% 
im Kindergarten verzichtet.  
Dieser Einnahmenentgang soll nun mit einer schrittweisen Erhöhung ausgeglichen werden. Um 
den Eltern nicht auf einmal die volle Anhebung zuzumuten, wird es eine Erhöhung in zwei Schritten 
geben. 
Eine Erhöhung der Gebühren um 17% im ersten Jahr würde im Vergleich zum 
Rechnungsabschluss des Ergebnishaushaltes 2025 bei gleichbleibender Kinderanzahl und 
Betreuungszeiten zu einer Mehreinnahme von rund € 31.000,00 im Jahr 2026 führen. 
 
Hort: 
 
Die Betreuungskosten für den Schülerhort sollen im September 2026 17% und im September 2027 
um 17% erhöht werden. Anschließend ab September 2028 sollen sie jährlich im September 
indexiert werden. 
Um die maximale Flexibilität für die Eltern erhalten zu können, sollen die derzeitigen Tarifmodelle 
Gültigkeit behalten. Die Frühbetreuung soll ebenfalls, analog der normalen Betreuungskosten 
angehoben werden. Die Spätbetreuung von 17 – 18 Uhr wird auch heuer nicht in Anspruch 
genommen, soll aber zur Zeit noch erhalten bleiben. Auch die Spätbetreuung soll ident zu den 
normalen Betreuungskosten und der Frühbetreuung erhöht werden. 
Die Bastel- und Essensbeiträge bleiben von der Erhöhung derzeit unberücksichtigt. Sollte es zu 
einer Erhöhung durch den Lieferanten des Essens laut Index kommen, werden die Essensbeiträge 
dementsprechend auch für die Eltern erhöht. Planmäßig soll auch hier eine höhere Anpassung 
angedacht werden, um zumindest ein Jahr der weiteren Erhöhung wieder abfedern zu können. 
Die genaue Aufstellung und Berechnung der Tarife ist in den folgenden Abbildungen dargestellt. 
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Tarifblatt Schülerhort alle Beiträge inkl. MWSt.

Tarife ab 09/2026 Irrtümmer vorbehalten

Elternbeiträge Letzte Anpassung mit 
VPI 12/2025 in %
seit Anpassung 07/2012

SH 01.07.2012 47,40%

Erhöhung um 17%
Erhöhung wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet
Auswärtiger Tarif: für Kinder ohne HWS in Purkersdorf

Tarifbezeichnung aktueller Beitrag pro Monat Erhöhung um % Tarifbezeichnung ab 09/26 Beitrag ab 09/26 pro Monat
9 EH/Woche € 75,00 17,00% 9 EH/Woche € 88,00
12 EH/Woche € 88,00 17,00% 12 EH/Woche € 103,00
15 EH/Woche € 105,00 17,00% 15 EH/Woche € 123,00
20 EH/Woche € 123,00 17,00% 20 EH/Woche € 144,00
25 EH/Woche € 140,00 17,00% 25 EH/Woche € 164,00

auswärtiger Tarif
100% Zuschlag zum 
jeweiligen Betreuungstarif auswärtiger Tarif

100% Zuschlag zum jeweiligen 
Betreuungstarif

wird nur bei einen Bedarf von mindestens 3 Kindern pro Tag angeboten
Fixer Monatsbeitrag, welcher ident zu den Betreuungszeiten semesterweise geändert werden kann
Erhöhung um 17%
Erhöhung wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet
Auswärtiger Tarif: für Kinder ohne HWS in Purkersdorf

Tarifbezeichnung aktueller Beitrag pro Monat Erhöhung um % Tarifbezeichnung ab 09/26 Beitrag ab 09/26 pro Monat

1 Tag/Woche € 10,00 17,00% 1 Tag/Woche € 12,00
2 Tag/Woche € 20,00 17,00% 2 Tag/Woche € 23,00
3 Tag/Woche € 30,00 17,00% 3 Tag/Woche € 35,00
4 Tag/Woche € 40,00 17,00% 4 Tag/Woche € 47,00
5 Tag/Woche € 50,00 17,00% 5 Tag/Woche € 59,00

auswärtiger Tarif
100% Zuschlag zum 
jeweiligen Betreuungstarif auswärtiger Tarif

100% Zuschlag zum jeweiligen 
Betreuungstarif

wird nur bei einem Bedarf von mindestens 3 Kindern pro Tag Montag bis Donnerstag angeboten
Fixer Monatsbeitrag, welcher ident zu den Betreuungszeiten semesterweise geändert werden kann
Erhöhung um 17%
Erhöhung wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet
Auswärtiger Tarif: für Kinder ohne HWS in Purkersdorf

Tarifbezeichnung aktueller Beitrag pro Monat Erhöhung Tarifbezeichnung ab 09/26 Beitrag ab 09/26 pro Monat

1 Tag/Woche € 20,00 17,00% 1 Tag/Woche € 23,00
2 Tage/Woche € 40,00 17,00% 2 Tag/Woche € 47,00
3 Tage/Woche € 60,00 17,00% 3 Tag/Woche € 70,00
4 Tage/Woche € 80,00 17,00% 4 Tag/Woche € 94,00
5 Tage/Woche € 100,00 5 Tag/Woche wird nicht mehr Angeboten

auswärtiger Tarif
100% Zuschlag zum 
jeweiligen Betreuungstarif auswärtiger Tarif

100% Zuschlag zum jeweiligen 
Betreuungstarif

Betreuungsbeitrag

Frühbetreuung (Mo - Fr 6:45 - 7:45)

Spätbetreuung (Mo - Do 17:00 - 18:00 Uhr)
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Tarifbezeichnung aktueller Beitrag pro Monat Erhöhung um % Tarifbezeichnung ab 09/26 Beitrag ab 09/26 pro Monat
Bastelbeitrag € 12,00 0,00% Bastelbeitrag € 12,00

Mittagessen: verpflichtend
Jause: optional

Tarifbezeichnung
aktueller Beitrag pro 
Portion Erhöhung um % Tarifbezeichnung ab 09/26 Beitrag ab 09/26 pro Portion

Mittagessen € 4,80 0,00% Mittagessen € 4,80
Jause € 1,20 0,00% Jause € 1,20

Tarifbezeichnung
aktueller Beitrag pro 
angefangene Std. Erhöhung um % Tarifbezeichnung ab 09/26

Beitrag ab 09/26 pro 
angefangene Stunde

verspätete Abholung nicht einheitlich definiert 0,00% verspätete Abholung € 20,00

Verspätete Abholung
bei einer verspäteteten Abholung sind die Überstunden des Personals weiterzuverrechnen.
Um die Verrechnung zu vereinfachen, soll ein Pauschalbeitrag pro angefangener Stunde verrechnet werden.
Als Berechnungsgrundlage dient hierbei der durchschnittliche Stundenlohn der Mitarbeiter

Bastelbeitrag
derzeit keine Erhöhung geplant

Essensbeitrag
derzeit keine Erhöhung, trotz Preiserhöhung Lieferant, geplant
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Tarife ab 09/2027

Annahme Erhöhung um 17%
Erhöhung wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet
Auswärtiger Tarif: für Kinder ohne HWS in Purkersdorf

Tarifbezeichnung ab 09/26 Beitrag ab 09/26 pro Monat Erhöhung um % Tarifbezeichnung ab 09/27 Beitrag ab 09/27 pro Monat
9 EH/Woche € 88,00 17,00% 9 EH/Woche € 103,00
12 EH/Woche € 103,00 17,00% 12 EH/Woche € 121,00
15 EH/Woche € 123,00 17,00% 15 EH/Woche € 144,00
20 EH/Woche € 144,00 17,00% 20 EH/Woche € 168,00
25 EH/Woche € 164,00 17,00% 25 EH/Woche € 192,00

auswärtiger Tarif
100% Zuschlag zum 
jeweiligen Betreuungstarif auswärtiger Tarif

100% Zuschlag zum jeweiligen 
Betreuungstarif

wird nur bei einen Bedarf von mindestens 3 Kindern pro Tag angeboten
Fixer Monatsbeitrag, welcher ident zu den Betreuungszeiten semesterweise geändert werden kann

Annahme Erhöhung um 17%
Erhöhung wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet
Auswärtiger Tarif: für Kinder ohne HWS in Purkersdorf

Tarifbezeichnung ab 09/26 Beitrag ab 09/26 pro Monat Erhöhung um % Tarifbezeichnung ab 09/27 Beitrag ab 09/27 pro Monat
1 Tag/Woche € 12,00 17% 1 Tag/Woche € 14,00
2 Tag/Woche € 23,00 17% 2 Tag/Woche € 27,00
3 Tag/Woche € 35,00 17% 3 Tag/Woche € 41,00
4 Tag/Woche € 47,00 17% 4 Tag/Woche € 55,00
5 Tag/Woche € 59,00 17% 5 Tag/Woche € 69,00

auswärtiger Tarif
100% Zuschlag zum 
jeweiligen Betreuungstarif auswärtiger Tarif

100% Zuschlag zum jeweiligen 
Betreuungstarif

wird nur bei einem Bedarf von mindestens 3 Kindern pro Tag Montag bis Donnerstag angeboten
Fixer Monatsbeitrag, welcher ident zu den Betreuungszeiten semesterweise geändert werden kann

Erhöhung um 17%
Erhöhung wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet
Auswärtiger Tarif: für Kinder ohne HWS in Purkersdorf

Tarifbezeichnung ab 09/26 Beitrag ab 09/26 pro Monat Erhöhung um % Tarifbezeichnung ab 09/27 Beitrag ab 09/27 pro Monat

1 Tag/Woche € 23,00 17,00% 1 Tag/Woche € 27,00
2 Tage/Woche € 47,00 17,00% 2 Tag/Woche € 55,00
3 Tage/Woche € 70,00 17,00% 3 Tag/Woche € 82,00
4 Tage/Woche € 94,00 17,00% 4 Tag/Woche € 110,00

auswärtiger Tarif
100% Zuschlag zum 
jeweiligen Betreuungstarif auswärtiger Tarif

100% Zuschlag zum jeweiligen 
Betreuungstarif

Betreuungsbeitrag

Frühbetreuung (Mo - Fr 6:45 - 7:45)

Spätbetreuung (Mo - Do 17:00 - 18:00 Uhr)
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Tarifbezeichnung aktueller Beitrag pro Monat Erhöhung um % Tarifbezeichnung ab 09/27 Beitrag ab 09/27 pro Monat
Bastelbeitrag € 12,00 0,00% Bastelbeitrag € 12,00

Mittagessen: verpflichtend
Jause: optional

Tarifbezeichnung
aktueller Beitrag pro 
Portion Erhöhung um % Tarifbezeichnung ab 09/27 Beitrag ab 09/27 pro Portion

Mittagessen € 4,80 0,00% Mittagessen € 4,80
Jause € 1,20 0,00% Jause € 1,20

Erhöhung jährlich im Sept. um Index
Erhöhung wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet

Tarifbezeichnung
aktueller Beitrag pro 
angefangene Std.

Erhöhung um %
z.B. Index = 3,5 % Tarifbezeichnung ab 09/27

Beitrag ab 09/27 pro 
angefangene Stunde

verspätete Abholung € 20,00 3,50% verspätete Abholung € 21,00

Verspätete Abholung
Ausgangsbasis 09/2026, anschließend letzte Beitragserhöhung

Index: VPI 2020 Jahresdurchschnitt des Vorjahres --> immer Jahresdurchschnitt 
werden miteinander verglichen

derzeit keine Erhöhung geplant

Bastelbeitrag
derzeit keine Erhöhung geplant

Essensbeitrag
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Tarife ab 09/2028 (jährliche Indexanpassung der Betreuungstarife)

Erhöhung jährlich im Sept. um Indexanpassung
Erhöhung wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet

Auswärtiger Tarif: für Kinder ohne HWS in Purkersdorf

Tarifbezeichnung ab 09/27 Beitrag ab 09/27 pro Monat
Erhöhung um %
z.B. Index = 3,5% Tarifbezeichnung ab 09/28

Beitrag ab 09/28 pro Monat
z.B. Index = 3,5%

9 EH/Woche € 103,00 3,50% 9 EH/Woche € 107,00
12 EH/Woche € 121,00 3,50% 12 EH/Woche € 125,00
15 EH/Woche € 144,00 3,50% 15 EH/Woche € 149,00
20 EH/Woche € 168,00 3,50% 20 EH/Woche € 174,00
25 EH/Woche € 192,00 3,50% 25 EH/Woche € 199,00

auswärtiger Tarif
100% Zuschlag zum 
jeweiligen Betreuungstarif auswärtiger Tarif

100% Zuschlag zum jeweiligen 
Betreuungstarif

wird nur bei einen Bedarf von mindestens 3 Kindern pro Tag angeboten
Fixer Monatsbeitrag, welcher ident zu den Betreuungszeiten semesterweise geändert werden kann

Erhöhung jährlich im Sept. um Indexanpassung
Erhöhung wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet
Auswärtiger Tarif: für Kinder ohne HWS in Purkersdorf

Tarifbezeichnung ab 09/27 Beitrag ab 09/27 pro Monat
Erhöhung um %
z.B. Index = 3,5% Tarifbezeichnung ab 09/28

Beitrag ab 09/28 pro Monat
z.B. Index = 3,5%

1 Tag/Woche € 14,00 3,50% 1 Tag/Woche € 14,00
2 Tag/Woche € 27,00 3,50% 2 Tag/Woche € 28,00
3 Tag/Woche € 41,00 3,50% 3 Tag/Woche € 42,00
4 Tag/Woche € 55,00 3,50% 4 Tag/Woche € 57,00
5 Tag/Woche € 69,00 3,50% 5 Tag/Woche € 71,00

auswärtiger Tarif
100% Zuschlag zum 
jeweiligen Betreuungstarif auswärtiger Tarif

100% Zuschlag zum jeweiligen 
Betreuungstarif

wird nur bei einem Bedarf von mindestens 3 Kindern pro Tag Montag bis Donnerstag angeboten
Fixer Monatsbeitrag, welcher ident zu den Betreuungszeiten semesterweise geändert werden kann

Erhöhung um Index
Erhöhung wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet
Auswärtiger Tarif: für Kinder ohne HWS in Purkersdorf

Tarifbezeichnung ab 09/27 Beitrag ab 09/27 pro Monat
Erhöhung um %
z.B. Index = 3,5% Tarifbezeichnung ab 09/28

Beitrag ab 09/28 pro Monat
z.B. Index = 3,5%

1 Tag/Woche € 27,00 3,50% 1 Tag/Woche € 28,00
2 Tage/Woche € 55,00 3,50% 2 Tag/Woche € 57,00
3 Tage/Woche € 82,00 3,50% 3 Tag/Woche € 85,00
4 Tage/Woche € 110,00 3,50% 4 Tag/Woche € 114,00

auswärtiger Tarif
100% Zuschlag zum 
jeweiligen Betreuungstarif auswärtiger Tarif

100% Zuschlag zum jeweiligen 
Betreuungstarif

Betreuungsbeitrag

Ausgangsbasis 09/2026, anschließend letzte Beitragserhöhung
Index: VPI 2020 Jahresdurchschnitt des Vorjahres --> immer Jahresdurchschnitt 

werden miteinander verglichen

Frühbetreuung (Mo - Fr 6:45 - 7:45)

Ausgangsbasis 09/2026, anschließend letzte Beitragserhöhung
Index: VPI 2020 Jahresdurchschnitt des Vorjahres --> immer Jahresdurchschnitt 

werden miteinander verglichen

Spätbetreuung (Mo - Do 17:00 - 18:00 Uhr)

Ausgangsbasis 09/2026, anschließend letzte Beitragserhöhung
Index: VPI 2020 Jahresdurchschnitt des Vorjahres --> immer Jahresdurchschnitt werden 

miteinander verglichen
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Es wird ausdrücklich Wertbeständigkeit der Tarife für die Betreuung, Frühbetreuung und 
Spätbetreuung vereinbart. 
Die Betreuungstarife werden auf den von der Statistik Austria verlautbarten endgültigen 
Jahresdurchschnitt des Verbraucherpreisindex 2020 (VPI 2020) – oder sollte dieser Index nicht 
mehr verlautbart werden – einen an seine Stelle tretenden Index wertbezogen. 
Ausgangsbasis für diese Wertanpassung ist der für das Jahr 2025 endgültig verlautbarte 
Jahresdurchschnitt des VPI 2020. Alle Veränderungsraten sind auf eine Dezimalstelle zu 
berechnen.  
Im Falle einer Änderung ist der Betrag kaufmännisch auf volle Euro zu runden und wird mit Beginn 
des nächstfolgenden Schuljahres (September) wirksam.   
Die Indexzahl, die zur Änderung der Tarifbeiträge nach oben oder unten geführt hat, bildet jeweils 
die neue Ausgangsgrundlage für die Errechnung der weiteren Anpassungen. 
Weiters behält sich die Stadtgemeinde Purkersdorf das Recht vor, die Tarife für den 
Bastelbeitrag und den Essensbeitrag für Mittagessen und Jause bei Bedarf ebenfalls 
anzupassen. 
Im Tarifblatt wird die Spätbetreuung von 17:00 – 18:00 von mindestens 10 auf mindestens 3 
Kinder reduziert und dementsprechend angepasst. 
 
KIGA: 
 
Im Kindergarten darf bis 13:00 Uhr kein Betreuungsbeitrag verrechnet werden. Ab 13 Uhr kommt 
ein Nachmittagsbetreuungsbeitrag zum Tragen. Dessen Tarife werden zum besseren Verständnis 
in der Darstellung auf Stunden pro Woche geändert und nicht mehr Stunden pro Monat. Die 
tatsächlichen möglichen Stundenanzahlen bleiben aber gleich. 
Auch hier wird die Spätbetreuung von 17 – 18 Uhr derzeit nicht in Anspruch genommen, soll aber 
derzeit erhalten bleiben.  
Die Betreuungsbeiträge für die Nachmittagsbetreuung und die Spätbetreuung sollen im September 
2026 um 17% und im September 2027 wieder um 17% erhöht werden. Anschließend ab September 
2028 sollen sie jährlich im September indexiert werden. 

Tarifbezeichnung aktueller Beitrag pro Monat Erhöhung um % Tarifbezeichnung ab 09/28 Beitrag ab 09/28 pro Monat
Bastelbeitrag € 12,00 0,00% Bastelbeitrag € 12,00

Mittagessen: verpflichtend
Jause: optional

Tarifbezeichnung
aktueller Beitrag pro 
Portion Erhöhung um % Tarifbezeichnung ab 09/28 Beitrag ab 09/28 pro Portion

Mittagessen € 4,80 0,00% Mittagessen € 4,80
Jause € 1,20 0,00% Jause € 1,20

Erhöhung jährlich im Sept. um Index
Erhöhung wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet

Tarifbezeichnung
Beitrag 09/27 pro 
angefangene Std.

Erhöhung um %
z.B. Index = 3,5 % Tarifbezeichnung ab 09/28

Beitrag ab 09/28 pro 
angefangene Stunde
z.B. Index = 3,5%

verspätete Abholung € 21,00 3,50% verspätete Abholung € 22,00

Ausgangsbasis 09/2026, anschließend letzte Beitragserhöhung
Index: VPI 2020 Jahresdurchschnitt des Vorjahres --> immer Jahresdurchschnitt werden 

miteinander verglichen

Verspätete Abholung

derzeit keine Erhöhung geplant

Essensbeitrag
derzeit keine Erhöhung geplant

Bastelbeitrag
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Die Bastel- und Essensbeiträge bleiben von der Erhöhung derzeit unberücksichtigt. Sollte der 
Lieferant eine Indexierung vornehmen und die Kostendeckung durch die Eltern nicht mehr gegeben 
sein, wird der Essensbeitrag ebenso angehoben. 
Die genaue Aufstellung und Berechnung der Tarife sind in den folgenden Abbildungen dargestellt. 
Im Tarifblatt wird die Spätbetreuung von 17:00 – 18:00 von mindestens 10 auf mindestens 3 
Kinder für den Landeskindergarten 1 reduziert und dementsprechend angepasst. 
 

 

Tarifblatt Kindergarten alle Beiträge inkl. MWSt.

Tarife ab 09/2026 Irrtümmer vorbehalten

Die Betreuungstarife betreffen die Betreuung am Nachmittag ab 13:00 Uhr
Auswärtiger Tarif: für Kinder ohne HWS in Purkersdorf

Elternbeiträge Letzte Anpassung mit 
VPI 12/2025 in %
seit Anpassung 09/2017

KIGA 1 Nachmittag 01.09.2017 35,50%
KIGA 2 Nachmittag 01.09.2017 35,50%
KIGA 3 Nachmittag 01.09.2017 35,50%
KIGA 4 Nachmittag 01.09.2017 35,50%

Erhöhung um 17%
Erhöhung wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet

Tarifbezeichnung aktueller Beitrag pro Monat Erhöhung um % Tarifbezeichnung ab 09/26 Beitrag ab 09/26 pro Monat
bis 20 Std/Monat € 50,00 17,00% bis 5 Std/Woche € 59,00
bis 40 Std/Monat € 70,00 17,00% bis 10 Std/Woche € 82,00
bis 60 Std/Monat € 90,00 17,00% bis 15 Std./Woche € 105,00
über 60 Std/Monat € 110,00 17,00% über 15 Std/Woche € 129,00

auswärtiger Tarif
100% Zuschlag zum 
jeweiligen Betreuungstarif auswärtiger Tarif

100% Zuschlag zum 
jeweiligen Betreuungstarif

wird nur im Landeskindergarten 1, Wintergasse, bei einen Bedarf von mindestens 3 Kindern pro Tag Montag bis Donnerstag angeboten
Fixer Monatsbeitrag, welcher ident zu den Betreuungszeiten mit 1. September, 1. Dezember und 1. März geändert werden kann
Erhöhung um 17%
Erhöhung wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet
Auswärtiger Tarif: für Kinder ohne HWS in Purkersdorf

Tarifbezeichnung aktueller Beitrag pro Monat Erhöhung Tarifbezeichnung ab 09/26 Beitrag ab 09/26 pro Monat

1 Tag/Woche € 20,00 17,00% 1 Tag/Woche € 23,00
2 Tage/Woche € 40,00 17,00% 2 Tag/Woche € 47,00
3 Tage/Woche € 60,00 17,00% 3 Tag/Woche € 70,00
4 Tage/Woche € 80,00 17,00% 4 Tag/Woche € 94,00

5 Tage/Woche € 100,00 5 Tag/Woche wird nicht mehr Angeboten

auswärtiger Tarif
100% Zuschlag zum 
jeweiligen Betreuungstarif auswärtiger Tarif

100% Zuschlag zum 
jeweiligen Betreuungstarif

Spätbetreuung (Mo - Do 17:00 - 18:00 Uhr)

Betreuungsbeitrag

Änderung Tarifbezeichnung zum besseren Verständnis, Betreuungsstundenanzahl pro Tarif bleibt gleich
bisher mussten die Wochenstunden x 4 gerechnet werden um den Tarif zu erhalten --> ab 09/26 Wochenstunden genügen

Für die Betreuung bis 13:00 Uhr darf kein Betreuungsbeitrag verrechnet werden

Der Betreuungsbeitrag wird bei Eintreten unter dem Monat nicht aliquotiert. Es wird immer der volle Beitrag verrechnet.
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Tarifbezeichnung aktueller Beitrag pro Monat Erhöhung um % Tarifbezeichnung ab 09/26 Beitrag ab 09/26 pro Monat
Spiel- und 
Beschäftigungsbeitrag € 12,00 0,00%

Spiel- und 
Beschäftigungsbeitrag € 12,00

Preisunterschied KG 1-3 und KG 4 aufgrund unterschiedlicher Lieferanten

Tarifbezeichnung
aktueller Beitrag pro 
Portion Erhöhung um % Tarifbezeichnung ab 09/26

Beitrag ab 09/26 pro 
Portion

Essensbeitrag KG 1-3 € 4,10 0,00% Essensbeitrag KG 1-3 € 4,10
Essensbeitrag KG 4 € 4,00 0,00% Essensbeitrag KG 4 € 4,00

Tarifbezeichnung
aktueller Beitrag pro 
angefangene Std. Erhöhung um % Tarifbezeichnung ab 09/26

Beitrag ab 09/26 pro 
angefangene Stunde

verspätete Abholung nicht einheitlich definiert 0,00% verspätete Abholung € 20,00

Spiel- und Beschäftigungsbeitrag

Essensbeitrag

derzeit keine Erhöhung geplant

derzeit keine Erhöhung geplant

bei einer verspäteteten Abholung sind die Überstunden des Personals weiterzuverrechnen.
Um die Verrechnung zu vereinfachen, soll ein Pauschalbeitrag pro angefangener Stunde verrechnet werden.
Als Berechnungsgrundlage dient hierbei der durchschnittliche Stundenlohn der Mitarbeiter

Verspätete Abholung
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Tarife ab 09/2027

Die Betreuungstarife betreffen die Betreuung am Nachmittag ab 13:00 Uhr
Auswärtiger Tarif: für Kinder ohne HWS in Purkersdorf

Annahme Erhöhung um 17%
Erhöhung wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet

Tarifbezeichnung ab 09/26 Beitrag ab 09/26 pro Monat Erhöhung um % Tarifbezeichnung ab 09/27 Beitrag ab 09/27 pro Monat
bis 5 Std/Woche € 59,00 17,00% bis 5 Std/Woche € 69,00
bis 10 Std/Woche € 82,00 17,00% bis 10 Std/Woche € 96,00
bis 15 Std./Woche € 105,00 17,00% bis 15 Std./Woche € 123,00
über 15 Std/Woche € 129,00 17,00% über 15 Std/Woche € 151,00

auswärtiger Tarif
100% Zuschlag zum 
jeweiligen Betreuungstarif auswärtiger Tarif

100% Zuschlag zum 
jeweiligen Betreuungstarif

wird nur im Landeskindergarten 1, Wintergasse, bei einen Bedarf von mindestens 3 Kindern pro Tag Montag bis Donnerstag angeboten
Fixer Monatsbeitrag, welcher ident zu den Betreuungszeiten mit 1. September, 1. Dezember und 1. März geändert werden kann

Erhöhung um 17%
Erhöhung wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet
Auswärtiger Tarif: für Kinder ohne HWS in Purkersdorf

Tarifbezeichnung ab 09/26 Beitrag ab 09/26 pro Monat Erhöhung um % Tarifbezeichnung ab 09/27 Beitrag ab 09/27 pro Monat

1 Tag/Woche € 23,00 17,00% 1 Tag/Woche € 27,00
2 Tage/Woche € 47,00 17,00% 2 Tag/Woche € 55,00
3 Tage/Woche € 70,00 17,00% 3 Tag/Woche € 82,00
4 Tage/Woche € 94,00 17,00% 4 Tag/Woche € 110,00

auswärtiger Tarif
100% Zuschlag zum 
jeweiligen Betreuungstarif auswärtiger Tarif

100% Zuschlag zum 
jeweiligen Betreuungstarif

Tarifbezeichnung aktueller Beitrag pro Monat Erhöhung um % Tarifbezeichnung ab 09/27 Beitrag ab 09/27 pro Monat
Spiel- und 
Beschäftigungsbeitrag € 12,00 0,00%

Spiel- und 
Beschäftigungsbeitrag € 12,00

Preisunterschied KG 1-3 und KG 4 aufgrund unterschiedlicher Lieferanten

Tarifbezeichnung
aktueller Beitrag pro 
Portion Erhöhung um % Tarifbezeichnung ab 09/27

Beitrag ab 09/27 pro 
Portion

Essensbeitrag KG 1-3 € 4,10 0,00% Essensbeitrag KG 1-3 € 4,10
Essensbeitrag KG 4 € 4,00 0,00% Essensbeitrag KG 4 € 4,00

Erhöhung jährlich im Sept. um Index
Erhöhung wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet

Tarifbezeichnung
aktueller Beitrag pro 
angefangene Std.

Erhöhung um %
 z.B. Index = 3,5% Tarifbezeichnung ab 09/27

Beitrag ab 09/27 pro 
angefangene Stunde

verspätete Abholung  €                                           20,00 3,50% verspätete Abholung 21,00€                                         

Spätbetreuung (Mo - Do 17:00 - 18:00 Uhr)

derzeit keine Erhöhung geplant

Für die Betreuung bis 13:00 Uhr darf kein Betreuungsbeitrag verrechnet werden

Spiel- und Beschäftigungsbeitrag

Essensbeitrag

derzeit keine Erhöhung geplant

Verspätete Abholung
Ausgangsbasis 09/2026, anschließend letzte Beitragserhöhung

Index: VPI 2020 Jahresdurchschnitt des Vorjahres --> immer Jahresdurchschnitt 
werden miteinander verglichen

Betreuungsbeitrag
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Tarife ab 09/2028 (jährliche Indexanpassung der Betreuungstarife)

Die Betreuungstarife betreffen die Betreuung am Nachmittag ab 13:00 Uhr
Auswärtiger Tarif: für Kinder ohne HWS in Purkersdorf

Erhöhung jährlich im Sept. um Index
Erhöhung wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet

Tarifbezeichnung ab 09/27 Beitrag ab 09/27 pro Monat
Erhöhung um %
 z.B. Index = 3,5% Tarifbezeichnung ab 09/28

Beitrag ab 09/28 pro Monat
z.B. Index = 2,9%

bis 5 Std/Woche € 69,00 3,50% bis 5 Std/Woche € 71,00
bis 10 Std/Woche € 96,00 3,50% bis 10 Std/Woche € 99,00
bis 15 Std./Woche € 123,00 3,50% bis 15 Std./Woche € 127,00
über 15 Std/Woche € 151,00 3,50% über 15 Std/Woche € 156,00

auswärtiger Tarif
100% Zuschlag zum 
jeweiligen Betreuungstarif auswärtiger Tarif

100% Zuschlag zum 
jeweiligen Betreuungstarif

wird nur im Landeskindergarten 1, Wintergasse, bei einen Bedarf von mindestens 3 Kindern pro Tag Montag bis Donnerstag angeboten
Fixer Monatsbeitrag, welcher ident zu den Betreuungszeiten mit 1. September, 1. Dezember und 1. März geändert werden kann

Erhöhung um Index
Erhöhung wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet
Auswärtiger Tarif: für Kinder ohne HWS in Purkersdorf

Tarifbezeichnung ab 09/27 Beitrag ab 09/27 pro Monat
Erhöhung um %
 z.B. Index = 3,5% Tarifbezeichnung ab 09/28

Beitrag ab 09/28 pro Monat
z.B. Index = 3,5%

1 Tag/Woche € 27,00 3,50% 1 Tag/Woche € 28,00
2 Tage/Woche € 55,00 3,50% 2 Tag/Woche € 57,00
3 Tage/Woche € 82,00 3,50% 3 Tag/Woche € 85,00
4 Tage/Woche € 110,00 3,50% 4 Tag/Woche € 114,00

auswärtiger Tarif
100% Zuschlag zum 
jeweiligen Betreuungstarif auswärtiger Tarif

100% Zuschlag zum 
jeweiligen Betreuungstarif

Tarifbezeichnung aktueller Beitrag pro Monat Erhöhung um % Tarifbezeichnung ab 09/28 Beitrag ab 09/28 pro Monat
Spiel- und 
Beschäftigungsbeitrag € 12,00 0,00%

Spiel- und 
Beschäftigungsbeitrag € 12,00

Preisunterschied KG 1-3 und KG 4 aufgrund unterschiedlicher Lieferanten

Tarifbezeichnung
aktueller Beitrag pro 
Portion Erhöhung um % Tarifbezeichnung ab 09/28

Beitrag ab 09/28 pro 
Portion

Essensbeitrag KG 1-3 € 4,10 0,00% Essensbeitrag KG 1-3 € 4,10
Essensbeitrag KG 4 € 4,00 0,00% Essensbeitrag KG 4 € 4,00

Erhöhung jährlich im Sept. um Index
Erhöhung wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet

Tarifbezeichnung
Beitrag 09/27 pro 
angefangenen Std.

Erhöhung um %
z.B. Index = 3,5 % Tarifbezeichnung ab 09/28

Beitrag ab 09/28 pro 
angefangene Stunde
z.B. Index = 3,5%

verspätete Abholung € 21,00 3,50% verspätete Abholung € 22,00

Spätbetreuung (Mo - Do 17:00 - 18:00 Uhr)

derzeit keine Erhöhung geplant

Betreuungsbeitrag
Für die Betreuung bis 13:00 Uhr darf kein Betreuungsbeitrag verrechnet werden

Ausgangsbasis 09/2026, anschließend letzte Beitragserhöhung
Index: VPI 2020 Jahresdurchschnitt des Vorjahres --> immer Jahresdurchschnitt 

werden miteinander verglichen

Spiel- und Beschäftigungsbeitrag
derzeit keine Erhöhung geplant

Ausgangsbasis 09/2026, anschließend letzte Beitragserhöhung
Index: VPI 2020 Jahresdurchschnitt des Vorjahres --> immer Jahresdurchschnitt 

werden miteinander verglichen

Verspätete Abholung
Ausgangsbasis 09/2026, anschließend letzte Beitragserhöhung

Index: VPI 2020 Jahresdurchschnitt des Vorjahres --> immer Jahresdurchschnitt 
werden miteinander verglichen

Essensbeitrag
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Es wird ausdrücklich Wertbeständigkeit der Tarife für die Betreuung und Spätbetreuung vereinbart. 
Die Betreuungstarife werden auf den von der Statistik Austria verlautbarten endgültigen 
Jahresdurchschnitt des Verbraucherpreisindex 2020 (VPI 2020) – oder sollte dieser Index nicht 
mehr verlautbart werden – einen an seine Stelle tretenden Index wertbezogen. 
Ausgangsbasis für diese Wertanpassung ist der für das Jahr 2025 endgültig verlautbarte 
Jahresdurchschnitt des VPI 2020. Alle Veränderungsraten sind auf eine Dezimalstelle zu 
berechnen.  
Im Falle einer Änderung ist der Betrag kaufmännisch auf volle Euro zu runden und wird mit Beginn 
des nächstfolgenden Kindergartenjahres (September) wirksam.   
Die Indexzahl, die zur Änderung der Tarifbeiträge nach oben oder unten geführt hat, bildet jeweils 
die neue Ausgangsgrundlage für die Errechnung der weiteren Anpassungen. 
Weiters behält sich die Stadtgemeinde Purkersdorf das Recht vor, die Tarife für den Spiel- und 
Beschäftigungsbeitrag und den Essensbeitrag bei Bedarf ebenfalls anzupassen. 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat beschließt die Gebührenanpassung für den Hort und Kindergarten, sowie die 
Reduzierung der Mindestanzahl bei der Spätbetreuung von 17:00-18:00 Uhr im Hort und 
Kindergarten 1 auf 3 Kinder, so wie oben im Sachverhalt beschrieben. 
 
Antrag Eisenriegler-Bunyai: 
Gebührenerhöhung und Reduzierung der Kinder in den Abendstunden sollen getrennt 
abgestimmt werden. 
 
Zusatzantrag Rechberger 1: 
Ergänzend zum vorliegenden Antrag betreffend die Gebührenerhöhung im Bereich Kindergarten 
und Hort wird beantragt: 

Der Gemeinderat möge beschließen, den Ausschuss für Soziales, öffentlicher Verkehr, 
leistbarer Wohnraum mit der inhaltlichen Befassung und Prüfung eines einfachen und 
verwaltungsökonomischen Modells zur sozialen Abfederung zu beauftragen. 

Ziel ist eine sozial treffsichere Unterstützung, die ohne aufwendige Einkommensprüfungen 
auskommt, bestehende Systeme nutzt und die Würde der Familien wahrt. 

Dabei sollen insbesondere folgende Maßnahmen im Ausschuss diskutiert und geprüft werden: 

• Berücksichtigung von Härtefällen durch eine klar geregelte und unbürokratische 
Unterstützung in besonderen Lebenssituationen 

• Einführung einer Mehrkind-Ermäßigung, um Familien mit mehreren Kindern gezielt zu 
entlasten 

• Automatische Gebührenermäßigung für Familien, die bereits andere Sozialleistungen 
beziehen (z. B Mindestsicherung oder Wohnbeihilfe), auf Basis eines einfachen 
Nachweises 

Die Ergebnisse sind dem Gemeinderat zum Beschluss im Juni 2026 vorzulegen. 

 
Zusatzantrag Rechberger 2: 
Der Gemeinderat möge beschließen, den zuständigen Ausschuss mit der inhaltlichen Befassung 
und Prüfung von Maßnahmen zur effizienteren Organisation und Einteilung des 
Personaleinsatzes im Bereich Kindergarten und Hort zu beauftragen. 

Ziel ist es, bestehende Ressourcen bestmöglich zu nutzen und die Verwaltung durch optimierte 
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Abläufe zu entlasten, ohne dabei eine Reduktion des Personals vorzunehmen. 

Dabei sollen insbesondere folgende Ansätze geprüft werden: 

• Optimierung der Dienst- und Einsatzplanung unter Berücksichtigung von Auslastung, 
Öffnungszeiten und tatsächlichem Bedarf 

• Einsatz von digitalen Unterstützungssystemen zur Erstellung und Koordination von 
Dienstplänen 

• Vereinfachung administrativer Abläufe, um Leitung und Verwaltung zu entlasten und mehr 
Zeit für pädagogische Aufgaben zu schaffen 

Die Ergebnisse sind dem Gemeinderat zum Beschluss im Juni 2026 vorzulegen. 

 
Wortmeldungen:  
Staub, Eisenriegler-Bunyai, Baum, Frisch, 
Rechberger, Brunner, Haudek, Steinbichler, 
Kellner, Ganneshofer, Klemmer-Schlögl, 
Weinzinger 

Abstimmungsergebnis: 
Antrag Eisenriegler-Bunyai: (getrennt 
abgestimmen) 
Dafür: Aicher, Baum, Staub, Rigoni, 
Eisenriegler-Bunyai, Scheuhammer, 
Froschauer, Haudek, Kellner, Wunderli, 
Frisch 
Rest dagegen 
 
 Antrag abgelehnt 

Hauptantrag inkl. 2 Zusatzanträge 
Dafür: Aicher, Leitl, Kopetzky, Wiltschek, 
Mild, Teufl, Kefer, Leopold, Fliegenschnee, 
Schwarz, Bollauf, Brunner, Klemmer-
Schlögl, Pannosch, Weinzinger, 
Steinbichler, Hippacher, Oppitz, Frotz, 
Posch, Koller, Rechberger 
Rest dagegen 
 
 Antrag angenommen  

 
Posch verlässt den Saal 20:26 
Schwarz verlässt den Saal 20:29 
Posch betritt den Saal 20:30 
Schwarz betritt den Saal 20:36 
Aicher verlässt den Saal 20:36 
Aicher betritt den Saal 20:38 
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GR0217 Berichte aus dem Ressort  

Berichterstatterin:   KLEMMER-SCHLÖGL STR BA, MSc Jasmin 
 

SACHVERHALT 
Eltern Kind Zentrum 
 
Das Eltern-Kind-Zentrum wurde von zwei sehr engagierten neuen Leiterinnen von Barbara Hlavka-
de Martin übernommen. Maria Kaspirek und Priska Bauerstätter haben viele neue Ideen, die 
derzeit bereits in Umsetzung oder in Planung sind. Es wurde auch ein neues Logo kreiert und eine 
Instagram Seite eingerichtet. Die Instagramseite wird, wie alle anderen Social Media Auftritte der 
Stadtgemeinde von Sabine Czernoch mitbetreut. 
 

 
Eltern Kind Begleitung 

 
Der erste Termin im Rahmen der neuen Eltern Kind Begleitung hat mit dem Erste Hilfe Kurs 
stattgefunden. 8 Teilnehmerinnen konnten bereits begrüßt werden. Ebenso wurden nun die 
Windelrucksäcke mit den neuen Drucksorten (die von der Gemeinde selber ausgedruckt werden) 
bestückt. Wir haben gänzlich auf gedruckte Flyer oder Folder verzichtet und arbeiten künftig mit 
QR Codes und einer direkten Informationsverlinkung auf die Website. Es ist somit alles auf dem 
aktuellen Stand und die beschlossenen Gutscheine werden verteilt.  
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
20260324 Sitzung des GEMEINDERATES I Funktionsperiode 2025-2030 TV/ProtokollSeite 40 von 118 

 
Tut Gut Sternwanderung 
 
Am 26. April 2026 findet neuerlich die Tut-Gut Sternwanderung gemeinsam mit allen WIR 6 im 
Wienerwald-Gemeinden statt. Treffpunkt ist um 13:00 am Purkersdorfer Hauptplatz bei der Kirche 
und wir gehen gemeinsam zur Jausenstation Hoffmann im Irenental. Dort erwartet die 
TeilnehmerInnen eine kleine Stärkung und die Verlosung von 6 Wanderrucksäcken und einer 
kleinen Tombola. Gesucht werden noch Tombolagutscheine aus Purkersdorf. 
 
 
Tut Gut – Vortragstermine 2026 
 
Das Jahresthema der „TUT GUT“ Veranstaltungsreihe ist heuer „Mentale Gesundheit“. Hierzu wird 
es drei Termine geben: 28.05., 30.09. und 26.11. Genaue Details und Vorankündigungen folgen 
zeitnah.  
 
 
Frauentag – 08.03.2026 
 
Am Freitag, 06.03.2026 fand im Bildungszentrum die Lesung der Stadtbibliothek anlässlich des 
internationalen Frauentags statt. Eingeladen war die Autorin Pamela Rath, die ihr Buch „Die Kunst 
des Aushaltens“ vorstellte. Die Autorin verbindet persönliche Erfahrungen mehrerer 
Interviewpartner:innen mit theoretischen Ansätzen und zeigt Wege auf, wie das Aushalten 
produktive Kraft statt Ertragen von Belastung wird. 
 
 
Neuerungen Bibliothek 
 
Die Neuerungen, vor allem die neuen Öffnungszeiten, werden von der Bevölkerung sehr positiv 
wahrgenommen. Die erhöhten Gebühren sorgten für keinen Unmut, an die Änderung der 
Verzugsgebühren müssen sich die KundInnen noch gewöhnen. 
 
Das neue System funktioniert nach anfänglichen Schwierigkeiten mittlerweile sehr gut, einige 
Kleinigkeiten müssen noch eingerichtet werden. Das war zu erwarten, da hier ein neues System 
angekauft wurde, dass noch in keiner österr. Bibliothek verwendet wird. Der Vorteil: Frau Schwarz 
kann Programmierwünsche sehr passgenau für die Situation in Purkersdorf abgeben. Die Firma 
IBTC ist ein sehr kompetenter Partner, die bei Anfragen sehr schnell reagieren. 
Die KundInnen freuen sich vor allem über die neue Möglichkeit des eOpac (Online Public Access 
Catalogue) über BibKat. 
 
Die Vorbestellungen der Medien sind sehr angestiegen, da einerseits in der App BibKat, aber auch 
durch die Verbindung mit der Homepage, die neuen Medien sehr gut präsentiert werden. 
Das Team der Bibliothek schult derzeit vier neue ehrenamtliche MitarbeiterInnen ein, die das 
Ehrenamtsteam dann auf sechs Personen erhöhen. Sobald die Ehrenamtlichen voll einsatzbereit 
sind, wird es auch leichter werden, die Öffnungszeiten in Krankheits- oder Urlaubszeiten einhalten 
zu können.  
 
Derzeit fehlt noch die Umstellung der Zeiten des Parkplatzes, dafür ist eine Verkehrsverhandlung 
angesetzt. 
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Bericht Lesepässe 
 
Mitte Februar wurden wieder an alle Kinder der 1. Schulstufe der VS Purkersdorf die Lesepässe 
inkl. Elternbrief verteilt. Im vorangegangenen Schuljahr wurden 46 Lesepässe eingelöst. 
 
 
Berichte Veranstaltungen Stadtbibliothek 
 
Alle Veranstaltung sind im Rahmen des Veranstaltungsbudgets enthalten!  
 
Mitte Jänner bis 16.02.2026 
Faschingskostüm – Tauschbörse  
 
4. März 2026 / 20. Mai 2026 / 24. Juni 2026 / 10. September 2026 / 2 Dezember 2026 
Buchstart 
 
6. März 2026 
Buchpräsentation Pamela Rath: Die Kunst des Aushaltens 
Im Rahmen des Frauentags 2026 
 
26. März 2026 
Theatergruppe mopkaratz 
Lesetheaterperformance „Alles OK, Rotkäppchen?“ 
Für die 2. Klassen der VS Purkersdorf (ca. 100 Kinder) 
Im Rahmen des österreichischen Vorlesetages 
 
Workshops des Science Center NÖ 
27. März 2026  
Kinderraumanzüge 
 
24. April 2026 
Insekten-Zoo – Exoten on Tour 
Beide Workshops sind ausgebucht – Wartelisten sind möglich. 
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Jahresbericht der Stadt- und Schulbibliothek 2025 
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BERICHTE 

Der Gemeinderat nimmt die Berichte zur Kenntnis. 
 
Wortmeldungen:  
 

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig 

Scheuhammer verlässt den Saal 21:01 
Wunderli verlässt den Saal 21:01 
Kopetzky verlässt den Saal 21:01 
Leitl verlässt den Saal 21:01 
Scheuhammer betritt den Saal 21:04 
Wunderli betritt den Saal 21:04 
Bollauf verlässt den Saal 21:04 
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Vereine, Sport, Jugend, Personal, Recht, Wohnen –   BRUNNER STR Roman 
 

GR0218 Blue Monday Unterstützung Jugendband-Förderung 2026 

Antragsteller:  BRUNNER STR Roman 
 

SACHVERHALT 
Die Jugendband-Aktion „Blue Monday“ in der Bühne Purkersdorf wurde in der Vergangenheit 
durch die Stadtgemeinde Purkersdorf regelmäßig unterstützt. Die Fördermodalitäten, die während 
der Pandemie eingeführt wurden, haben sich auch in der Zeit danach bewährt. Anstatt eines fixen 
Jahresbeitrags wird eine Förderpauschale pro durchgeführtem Konzert ausbezahlt. Im letzten Jahr 
wurden 9 Konzerte pro Jahr mit maximal EUR 3.780,00 unterstützt. Dies entspricht einer Förderung 
von EUR 420 pro Konzert. 
Diese Förderung soll auch für das Jahr 2026 fortgeführt und gewährt werden, damit die etablierte 
Veranstaltung auch dieses Jahr weiter bestand haben kann. 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat unterstützt die Jugendband-Aktion „Blue Monday“ in der Bühne Purkersdorf 
finanziell und genehmigt dafür durchgeführtem Konzert im Jahr 2026 € 420 maximal jedoch 
€ 3.780,00 (9 Konzerte). 
Des Weiteren ist eine aktuelle Kostenaufstellung der Konzerte dem Ausschuss vorzulegen. 
 
Kostenrahmen: € 3.780,00 
Bedeckung: 1/259000-757710 
VA 2026: € 6.000,00 
Kreditrest: € 2.220,00 
 
Wortmeldungen:  
Oppitz 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 

 

GR0219 Vertragsverlängerung ÖBF Wasserleitung Querung Wienfluss Höhe Wiener 
Straße 49  

Antragsteller:  BRUNNER STR Roman 
 

SACHVERHALT 
Die Stadtgemeinde hat mit der ÖBF AG einen Vertrag (Nr. 111_10090_00001) hinsichtlich der 
Querung der öffentlichen Wasserleitung unter dem Wienfluss auf Höhe Wiener Straße 49. Dieser 
Vertrag wurde zuletzt bis 31.12.2025 verlängert und steht zur Verlängerung an. Die ÖBF AG hat 
einen Vertrag zur Verlängerung bis 31.12.2035 vorbereitet. Das Entgelt dafür beträgt € 17,48 netto 
p.a. und ist wertgesichert nach dem VPI 2020, Basis Oktober 2025, die erste Anpassung erfolgt 
mit 01.01.2027. Für den Weiterbestand der Leitungsführung der öffentlichen Wasserleitung unter 
den Wienfluss ist eine Verlängerung des Vertrages erforderlich.  
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ANTRAG 

Der Gemeinderat genehmigt die Vertragsverlängerung Nr. 111_10090_00004 mit der ÖBF AG, für 
den Weiterbestand der Leitungsführung der öffentlichen Wasserleitung unter dem Wienfluss, auf 
Höhe Wiener Straße 49, wie im Sachverhalt beschrieben und im Sinne des beiliegenden, einen 
integrierenden Bestandteil des Beschlusses bildenden Dokuments (Vertragsverlängerung).  
Beilage: Vertrag Nr. 111_10090_00004 
 
Kosten: € 17,48 
Bedeckung: 1/850000-728120 
VA 2026: € 2.100,00 
Kreditrest: € - 7,40 
 
Wortmeldungen:  
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 

 
Anm: Beilage liegt bei Schriftführer auf. 
 
Bollauf betritt den Saal 21:06 
Kopetzky betritt den Saal 21:06 
Leitl betritt den Saal 21:06 
Koller verlässt den Saal 21.08 
 

GR0220 Verlängerung Pachtvertrag Tennisclub Purkersdorf 

Antragsteller:  BRUNNER STR Roman 
 

SACHVERHALT 
Der gegenwärtige Pachtvertrag mit dem Tennisclub Purkersdorf wurde letztmalig per 
Gemeinderatsbeschluss GR0374 vom 28.03.2017 abgeändert. Hierbei wurde neben vertraglichen 
Anpassungen auch eine Befristung vom 01.01.2017 bis 31.12.2031 vereinbart. 
Nunmehr fragt der Tennisclub Purkersdorf um eine vorzeitige Vertragsverlängerung an, welche 
Basis für eine etwaige Förderung bildet. 
Aus diesem Grunde soll der Vertrag vom 01.04.2026 vorzeitig bis 31.12.2045 verlängert werden. 
Hinsichtlich des Pachtzinses erfolgte keine Anpassung, jedoch wurde im neu abzuschließenden 
Vertrag der indizierte Wert angeführt. 
Mit Abschluss des neuen befristeten Vertrages wird der bestehende Vertrag einvernehmlich 
aufgelöst. 
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ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt der vorzeitigen Verlängerung des Pachtvertrags zu und beschließt den 
neuen Pachtvertrag. 
 
Gegenantrag Staub: 
Der Vertrag soll nur auf 10 Jahre verlängert werden. 
 
Wortmeldungen:  
Koller, Staub, Brunner, Frisch, Aicher, 
Steinbichler, Kellner, Baum, Oppitz, 
Scheuhammer 

Abstimmungsergebnis: 
 
Gegenantrag Staub 
Dafür: Aicher, Baum, Staub, Rigoni, 
Wunderli 
Rest dagegen 
 
 Antrag abgelehnt 

 
Hauptantrag 
Gegenstimmen: Baum, Wunderli 
Rest dafür 
 
 Antrag angenommen 

 
 
Anm: Beilage liegt bei Schriftführer auf. 
 
Koller betritt den Saal 21:14 
Koller verlässt den Saal 21:16 
Koller betritt den Saal 21:18 

GR0221 Wientalstraße 46, 48 und 50, Parz. 278/27, 278/10, 278/11 – Grundabtretung 
und Übernahme Teilflächen ins ÖG Parz. 278/26,  

Antragsteller:  BRUNNER STR Roman 
 

SACHVERHALT 
Auf Grund der Festlegungen im geltenden örtlichen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan sind 
die Eigentümer der Grundstücke  
Wientalstraße 46, Parz. 278/27, EZ. 1127,  
Wientalstraße 48, Parz. 278/10 und  
Wientalstraße 50, Parz. 278/11, verpflichtet, die Flächen, die vor der Straßenfluchtlinie liegen und 
mit keinem Hauptgebäude bebaut sind, im Zuge einer Grundteilung, Bauplatzerklärung oder 
Baubewilligung, abzutreten.  
Nunmehr haben die Eigentümer der vorangeführten Grundstücke um die Übernahme dieser 
Teilflächen ins öffentliche Gut und der Verbücherung nach dem § 15 ff Liegenschaftsteilungsgesetz 
(LiegTeilG), entsprechend. dem Teilungsplan der Vermessung Koller ZT GmbH. vom 16.12.2025, 
GZ 7747/25, ersucht.  
Diese Teilflächen mit den Bezeichnungen 1 bis 4 sind in der Natur bereits abgetreten.  
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Geltender Flächenwidmungs- und Bebauungsplan: 
 

 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt der Übernahme der Teilflächen 1 und 2 im Ausmaß von 6 und 3 m² aus 
Parz. Nr. 278/27, Wientalstraße 46, der Teilfläche 3 im Ausmaß von 4 m² aus Parz. Nr. 278/10, 
Wientalstraße 48, der Teilfläche 4 im Ausmaß von 4 m² aus Parz. Nr. 278/11, Wientalstraße 50, in 
das öffentliche Gut der Parz. Nr. 278/26, EZ. 1444, Wientalstraße, alle KG 1906 Purkersdorf, zu. 
Weiters stimmt der Gemeinderat der Veranlassung der grundbücherlichen Durchführung des 
Teilungsplanes der Vermessung Koller ZT GmbH. vom 16.12.2025, GZ. 7747/25, nach dem § 15ff 
LiegTeilG. durch die Gemeinde zu, da die Flächen in der Natur bereits abgetreten sind.  
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Die Übernahme ist wie folgt kundzumachen:  
 

KUNDMACHUNG 
 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf hat in seiner Sitzung am 
24.03.2026, Punkt GR0…, folgenden Beschluss gefasst: 

 
Übernahme in das öffentliche Gut in der KG 01906 Purkersdorf 

 
Auf Grund des Teilungsplanes der Vermessung Koller ZT GmbH. vom 16.12.2025,  
GZ. 7747/25, werden die  
Teilflächen 1 und 2 im Ausmaß von 6 und 3 m² aus Parz. Nr. 278/27, Einlagezahl 1127,  
Teilfläche 3 im Ausmaß von 4 m² aus Parz. Nr. 278/10, Einlagezahl 1128, 
Teilfläche 4 im Ausmaß von 4 m² aus Parz. Nr. 278/11, Einlagezahl 1129,  
abgetrennt und mit der Parzelle Nr. 278/26, inneliegend in der Einlagezahl 1444,  
alle KG. 01906 Purkersdorf, vereinigt.  
 

Die Teilflächen 1, 2, 3, und 4 werden als öffentliches Gut gewidmet. 
 
Gegen eine Verbücherung besteht kein Einwand.  
 

Der Bürgermeister 
Ing. Stefan Steinbichler 

 
Angeschlagen am: 
Abgenommen am. 
 
 
Wortmeldungen: 
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 

 

GR0222 Friedrich Schlögl-Gasse 21/Sagbergstraße 34, Parz. 442/134 – 
Grundabtretung und Übernahme Teilfläche ins ÖG Parz. 442/5  

Antragsteller:  BRUNNER STR Roman 
 

SACHVERHALT 
Auf Grund der Festlegungen im geltenden örtlichen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan sind 
die Eigentümer des Grundstückes Parz. 442/134, Friedrich Schlögl-G. 21/Sagbergstr. 34, 
verpflichtet, die Flächen, die vor der Straßenfluchtlinie liegen und mit keinem Hauptgebäude 
bebaut sind, im Zuge einer Grundteilung, Bauplatzerklärung oder Baubewilligung, abzutreten.  
Nunmehr haben die Eigentümer am 23.01.2026 um die baubehördliche Bewilligung zur 
Grundteilung der Parz. 442/134, EZ. 1229, KG. 01906 Purkersdorf, unter Zugrundlegung des 
Teilungsplanes des Ingenieurkonsulenten für Vermessung und Katasterwesen DI Dominik Spangl, 
vom 09.01.2026, GZ 434/25, angesucht, worin die Teilfläche 4 im Ausmaß von 52 m² in das 
öffentliche Gut der Parzelle Nr. 442/5, Friedrich Schlögl-Gasse, EZ. 2245, KG. 01906 Purkersdorf, 
abgetreten werden soll. Die Übernahme der Teilfläche 4 in das öffentliche Gut ist durch den 
Gemeinderat zu beschließen und danach kundzumachen.  
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Geltender Flächenwidmungs- und Bebauungsplan: 
 

 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt der Übernahme der Teilfläche 4 im Ausmaß von 52 m² aus der Parzelle 
Nr. 442/134, EZ. 1229, Friedrich Schlögl-Gasse 21/Sagbergstraße 34, in das öffentliche Gut der 
Parz. Nr. 442/5, EZ. 2245, alle KG 1906 Purkersdorf, entsprechend dem Teilungsplan des 
Ingenieurkonsulenten für Vermessung und Katasterwesen DI Dominik Spangl, vom 09.01.2026, 
GZ 434/25, zu. Auf die Bedingungen des § 12 der NÖ Bauordnung 2014, i.d.g.F., wird hingewiesen.  
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Die Übernahme ist wie folgt kundzumachen:  
 
 

KUNDMACHUNG 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf hat in seiner Sitzung am 

24.03.2026, Punkt GR0…, folgenden Beschluss gefasst: 
 

Übernahme in das öffentliche Gut in der KG 01906 Purkersdorf 
 

Auf Grund des Teilungsplanes des Ingenieurkonsulenten für Vermessung und Katasterwesen DI 
Dominik Spangl, vom 09.01.2026, GZ 434/25, wird die Teilfläche 4 im Ausmaß von 52 m² aus der 
Parzelle Nr. 442/134, inneliegend in der EZ. 1229, Friedrich Schlögl-Gasse 21/ident Sagbergstraße 
34, abgetrennt und mit der Parzelle Nr. 442/5, inneliegend in der Einlagezahl 2245, Friedrich 
Schlögl-Gasse, alle KG. 01906 Purkersdorf, vereinigt.  
 

Die Teilflächen 4 wird als öffentliches Gut gewidmet. 
 
Gegen eine Verbücherung besteht kein Einwand.  
 

Der Bürgermeister 
Ing. Stefan Steinbichler 

Angeschlagen am: 
Abgenommen am: 
 
Wortmeldungen: Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig 
 
Pannosch verlässt den Saal 21:19 
Rechberger verlässt den Saal 21:19 

GR0223 Sagbergstraße 57 und 59a Servitutsvertrag 

Antragsteller:  BRUNNER STR Roman 
 

SACHVERHALT 
Im Gemeinderat am 25.11.2025, Punkt. DA01//GR0202, wurde vom Gemeinderat die Ausarbeitung 
einer vertraglichen Vereinbarung zur Zuschreibung des Gst. 442/119, gewidmet als öffentlicher 
Weg, in der Sagbergstraße zwischen den Grundstücken HNr. 57 und 59, zu den Grundstücken 
442/107 und 442/47, unter der Bedingung der Errichtung einer öffentlich nutzbaren Zufahrtsstraße 
und eines öffentlich nutzbaren Gehweges, die beide auf Kosten des Grundeigentümers der Gst. 
442/107 und 442/47 errichtet und erhalten werden, zugestimmt. Die öffentliche Nutzung soll per 
Servitut grundbücherlich abgesichert werden. Der Weg soll innerhalb angemessener Zeit 
hergestellt sein und es soll auch eine Lösung für den Durchgang während der Bauzeit gefunden 
werden.  
Die Firma Rechberger & Co Immo GmbH. hat nun einen Entwurf einer Übernahmevereinbarung 
samt inkludierten Dienstbarkeitsvertrages sowie einen Teilungsentwurf vom 26.02.2026, GZ 
7758/25, vorgelegt (Beilage). Darin ist enthalten, dass die Parzelle Nr. 442/119, inneliegend in der 
Einlagezahl 2245, Öffentliches Gut, KG 01906 Purkersdorf, unentgeltlich an die Eigentümerin der 
Einlagezahlen 495 und 618, KG. 01906 Purkersdorf, übertragen wird. Es ist geplant, die 
Wegparzelle 442/119 sodann aufzutrennen und den zukünftigen Parzellen Nr. 442/47, 442/244, 
442/107 und 442/245 zuzuschlagen.  
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Die Übernehmerin errichtet im Gegenzug, beginnen ab der Sagbergstraße, eine private 
Zufahrtsstraße bis zu den zukünftigen Parzelle Nr. 442/47, 442/244, 442/107 und 442/245 und in 
weiterer Folge einen Gehweg bis zur Parz. 436/2 (ÖBB). 
 
Der Stadtgemeinde Purkersdorf wird mittels Dienstbarkeitsvertrag ein Gehrecht, von der Parzelle 
442/1, Sagbergstraße, bis zum Grundstück 436/2 (ÖBB) Weg Richtung Bahnstation Unter 
Tullnerbach und Richtung Tozzersteig, in einer Breite von 3,0 m zur öffentlichen Nutzung für 
Berechtigte des öffentlichen Gutes eingeräumt und wird dieses Recht als Grunddienstbarkeit 
bestellt. Die Herstellung der Dienstbarkeitsstraße bzw. -weges erfolgt binnen 6 Monaten ab der 
Übergabe.  
Weiters wird der Stadtgemeinde Purkersdorf und deren beauftragten Unternehmen die 
Dienstbarkeit auch zum Befahren im Falle von Reparaturleistungen der öffentlichen Versorgung 
(z.B. Kanal, ÖB) dieses Weges bzw. der Privatstraße eingeräumt.  
Es wird darauf hingewiesen, dass entgegen dem Grundsatzbeschluss nur ein Zufahrtsrecht 
(Durchfahrtsrecht) für die Stadtgemeinde Purkersdorf besteht. Dies begründet sich aufgrund eines 
fehlenden Umkehrplatzes (Wendehammer) und das eine Befahrung nur durch Spezialfahrzeuge 
(Kommunalfahrzeuge) möglich ist. 
Die Stadtgemeinde Purkersdorf als Dienstbarkeitsberechtigte trifft keine Errichtungs- bzw. 
Instandhaltungspflichten des Weges.  
Die Übernehmerin verpflichtet sich die Erweiterung der öffentlichen Straßenbeleuchtung über 
diesen Dienstbarkeitsweg zu errichten und räumt die Dienstbarkeit unentgeltlich ein. Die 
Instandhaltungspflicht für die öffentliche Beleuchtung trägt die Stadtgemeinde Purkersdorf.  
Desweitere räumt die Übernehmerin das Kanal- und Leitungsrecht über die zukünftigen 
Grundstücke 442/244 und 442/245 unentgeltlich ein.  
Diese Verpflichtungen gehen auf sämtliche Einzel- und Gesamtrechtsnachfolger über.  
Der gesamte Vertrag liegt dem Gemeinderat in der Beilage bei. 
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Derzeit geltender Flächenwidmungs- und Bebauungsplan: 
 

 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt der Übernahmevereinbarung und integrierten Dienstbarkeitsvertrag des 
Notariat Dr. Andreas Reim sowie dem zugrundliegenden Teilungsentwurf vom 26.02.2026, GZ. 
7758/25, der Vermessung Koller ZT GmbH., (Beilage) für die unentgeltliche Übertragung der Parz. 
442/19, EZ. 2245, KG. 01906 Purkersdorf, Öffentliches Gut, an die Eigentümerin der EZ. 495 und 
618, KG. 01906 Purkersdorf, unter der gleichzeitigen Eintragung der Dienstbarkeiten, zu.  
 
Die Parzelle Nr. 442/119, EZ. 2245, KG. 01906 Purkersdorf, die derzeit als öffentlicher Fußweg 
gewidmet ist, kann im Zuge der Übernahmevereinbarung und Einräumung des 
Dienstbarkeitsvertrages mit der Eigentümerin der EZ. 495 und 618, KG. Purkersdorf, aus dem 
öffentlichen Gut entwidmet werden und ist dies wie folgt kundzumachen: 
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KUNDMACHUNG 

 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf hat in seiner Sitzung am 

24.03.2026, Punkt GR0…, folgenden Beschluss gefasst: 
 

Entwidmung aus dem öffentlichen Gut in der KG 01906 Purkersdorf 
 

Auf Grund der Übernahmevereinbarung des Notariat Dr. Andreas Reim, vom    und dem 
zugrundliegenden Teilungsentwurf vom 26.02.2026, GZ. 7758/25, der Vermessung Koller ZT 
GmbH. vom 26.02.2026,GZ. 7765/25, wird die  
Parzelle Nr. 442/119, EZ. 2245, KG. 01906 Purkersdorf, aus dem öffentlichen Gut entwidmet.  
 
Gegen eine Verbücherung besteht kein Einwand.  
 
 

Der Bürgermeister 
Ing. Stefan Steinbichler 

Angeschlagen am: 
Abgenommen am: 
 
Weiters: 
Im Zuge des nächsten Änderungsverfahrens des örtlichen Bebauungsplanes ist der 
Bebauungsplan entsprechend abzuändern bzw. anzupassen. 
 
Beilage: Übernahmevereinbarung und Dienstbarkeitsvertragsentwurf (1 Dokument) samt 
Teilungsentwurf vom 26.02.2026, GZ. 7758/25 
 
Antrag Baum:  
Es sollen mit dem Eigentümer gesprochen werden, ob zusätzlich zum Weg Stufen gemacht 
werden können. 
 
 
Wortmeldungen:  
Baum, Kellner, Weinzinger, Leitl 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Antrag Baum 
Dafür: Aicher, Baum, Staub, Rigoni, 
Eisenriegler-Bunyai, Scheuhammer, 
Froschauer, Haudek, Kellner, Wunderli, 
Frisch 
Rest dagegen 
 
 Antrag abgelehnt 

 
Hauptantrag 
Einstimmig 
 

 
Anm.: Beilage liegt beim Schriftführer auf 
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Pannosch betritt den Saal 21:24 
Rechberger betritt den Saal 21:26 
 

GR0224 Robert Hohenwarter-Gasse 24, Parz. 304/24 – Grundabtretung und 
Übernahme Teilfläche ins ÖG Parz. 304/7  

Antragsteller:  BRUNNER STR Roman 
 

SACHVERHALT 
Auf Grund der Festlegungen im geltenden örtlichen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan sind 
die Eigentümer des Grundstückes Parz. 304/24, Robert Hohenwarter-Gasse 24, verpflichtet, die 
Flächen, die vor der Straßenfluchtlinie liegen und mit keinem Hauptgebäude bebaut sind, im Zuge 
einer Grundteilung, Bauplatzerklärung oder Baubewilligung, abzutreten.  
Nunmehr haben die Eigentümer am 19.02.2026 um die baubehördliche Bewilligung zur 
Grundabtretung einer Teilfläche (Gehsteig) aus der Parz. 304/24, EZ. 1977, KG. 01906 
Purkersdorf, unter Zugrundlegung des Teilungsplanes der Vermessung Koller ZT GmbH. vom 
02.02.2026, GZ. 7765/25, angesucht, worin die Teilfläche 1 im Ausmaß von 17 m² in das öffentliche 
Gut der Parzelle Nr. 304/7, Robert Hohenwarter-Gasse, EZ. 2245, KG. 01906 Purkersdorf, 
abgetreten werden soll. Die Übernahme der Teilfläche 1 in das öffentliche Gut ist durch den 
Gemeinderat zu beschließen und danach kundzumachen.  
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Geltender Flächenwidmungs- und Bebauungsplan: 
 

 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt der Übernahme der Teilfläche 1 im Ausmaß von 17 m² aus der Parzelle 
Nr. 304/24, EZ. 1977, Robert Hohenwarter-Gasse 24, in das öffentliche Gut der Parz. Nr. 304/7, 
EZ. 2245, alle KG 1906 Purkersdorf, entsprechend dem Teilungsplan der Vermessung Koller ZT 
GmbH. vom 02.02.2026, GZ. 7765/25, zu. Auf die Bedingungen des § 12 der NÖ Bauordnung 
2014, i.d.g.F., wird hingewiesen.  
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Die Übernahme ist wie folgt kundzumachen:  
 
 

KUNDMACHUNG 
 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf hat in seiner Sitzung am 
24.03.2026, Punkt GR0…, folgenden Beschluss gefasst: 

 
Übernahme in das öffentliche Gut in der KG 01906 Purkersdorf 

 
Auf Grund des Teilungsplanes der Vermessung Koller ZT GmbH. vom 02.02.2026,  
GZ. 7765/25, wird die Teilfläche 1 im Ausmaß von 17 m² aus der Parzelle Nr. 304/24, inneliegend 
in der EZ. 2245, Robert Hohenwarter-Gasse 24, abgetrennt und mit der Parzelle Nr. 304/7, 
inneliegend in der Einlagezahl 2245, Robert Hohenwarter-Gasse, alle KG. 01906 Purkersdorf, 
vereinigt.  
 

Die Teilflächen 1 wird als öffentliches Gut gewidmet. 
 
Gegen eine Verbücherung besteht kein Einwand.  
 

Der Bürgermeister 
Ing. Stefan Steinbichler 

Angeschlagen am: 
Abgenommen am: 
 
Wortmeldungen: 
Aicher, Brunner, Steinbichler 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 

 

GR0225 Technische Aufzeichnung Gemeinderatssitzung 

 
SACHVERHALT 

Mit Gemeinderatsbeschluss GR0571 vom 28. 11. 2023 werden die Sitzungen des Gemeinderates 
Purkersdorf, nach damals festgelegten Vorgaben und Qualitätskriterien, übertragen. 
 
Nun wird wieder evaluiert. Um hierfür einen Überblick über Zugriffszahlen zu bekommen, werden 
die Tage des Livestreams sowie die nächsten 9 Tage nach der Ausstrahlung herangezogen. Das 
stellt einen aussagekräftigen Zeitraum dar, wobei theoretisch auch bis zum heutigen Tag erhoben 
werden kann. 
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Dadurch, dass bei der Auswertung der Statistik, aus datenschutzrechtlichen Gründen, nur die 
ersten sechs Zahlen der jeweiligen IP-Adresse erfasst werden (123.123.xxx.xxx), besteht bei den 
Wiederkehrenden Besuchen eine große Unschärfe hinsichtlich der Zuordnung. Geräte können 
hier, als Doppelzählung erfasst oder auch nicht erkannt werden.  
 
Neuzugriffe sind tatsächliche Erstzugriffe, welche den Stream abrufen und diese werden dann, 
als einmal angesurft, erfasst (alle Aufrufe, die aus dem Rathaus kommen zählen ebenso als einzig, 
einmalig wiederkehrend, da der Internetverkehr immer über dieselbe IP-Adresse nach außen 
erfolgt). 
 
Bestehendes Streaming/Fortsetzung 
 
Nachdem nun eine eventuelle Verlängerung/Veränderungen um weitere Sitzungen beschlossen 
werden soll, hat es von der IKT neuerliche Preisverhandlungen gegeben, die folgendes, für das 
bestehende Streaming ergeben haben: 
 
Kosten für eine einzelne Sitzung: Euro 3.756,00 inkl. MWSt. 
Kosten für vier weitere Sitzungen: Euro 15.024,00 inkl. MWSt. 
 

Alternativen zum bestehenden Streaming 
 
Als alternative Möglichkeiten zum Streaming wurden reine Audioaufzeichnungen angedacht und 
Kriterien für eine Kauf- und eine Mietvariante wie folgt, für beide Varianten, festgelegt:  

- 40 Akku betriebene Sprechstellen mit einer Laufzeit von min. 6 h 
- 40 Schwanenhälse 
- 2 Stk Ladestationen 
- Access Point für das notwendige abgeschottete WLAN 
- Lizenzen und Software 
- Voting Lizenzen 
- Dienstleistungen (Kaufvariante Ersteinrichtung/Mietvariante jeweils der Aufbau) 

 
Die IKT hat 3 mögliche Systeme (Bosch Dicentis; DSPPA 5G; Lucky Tone) herausgearbeitet und 
bei der Firma Nuntio, Kongresstechnik und VSVL (wurden alle als Vertreter dieser Produkte im 
Internet gelistet) um ein Angebot dafür und für die Kriterien gebeten. 
Die Firma Nuntio hat nur ein Angebot für eine Kaufvariante TeleVic (lt Nunito gleichwertig mit 
Bosch) Geräte abgegeben, da sie keine Mietgeräte und keine der 3 vorgeschlagenen Geräte 
führen. 
Die Firma Kongresstechnik hat nur für Bosch Dicentis, sowohl in der Kauf-, wie auch in Mietvariante 
abgegeben. Die Firma VSVL hat bis dato noch kein Angebot abgegeben. 
  

 Angebot 2026 
1 Sitzung 
nachverhandelt 4 Sitzungen 

netto € 3 480,00 € 3 130,00 € 12 520,00 
brutto € 4 176,00 € 3 756,00 € 15 024,00 
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Im Folgenden werden die einzelnen Angebote übersichtlich in Tabellenform dargestellt. Hierbei 
wird zwischen der Mietvariante und der Kaufvariante differenziert. 
 
Aufstellung Mietvariante: 
 

 
 
Aufstellung Kaufvariante: 

 
Für beide Audiovarianten ist die Erstellung einer Audiodatei vorgesehen, welche in weiterer Folge 
dann noch mit einer Transkription zu bearbeiten ist, damit beim Nachhören die jeweiligen Marker 

 

Nuntio mit 
TeleVic - 
nachverhandelt 

ND auf 5 
Jahre pro 
Jahr  

Kongresstechnik 
mit Bosch - 
nachverhandelt 

ND auf 5 
Jahre pro 
Jahr 

40 Sprechstellen € 51 920,00 € 10 384,00 € 59 876,00 € 11 975,20 
40 
Schwanenhälse € 8 600,00 € 1 720,00 € 7 848,00 € 1 569,60 
Ladestationen € 2 642,00 € 528,40 € 8 260,00 € 1 652,00 
Access Point € 3 462,00 € 692,40 € 3 226,30 € 645,26 
Lizenezen und 
Software € 2 998,00 € 599,60 € 4 240,00 € 848,00 
Voting Lizenzen € 3 400,00 € 680,00 € 4 240,00 € 848,00 
Dienstleistungen € 1 900,00 € 380,00 € 450,00 € 90,00 

Recorder - - € 160,00 € 32,00 

Summe exkl. € 74 922,00 € 14 984,40 € 88 300,30 € 17 660,06 
Rabatt in % 0 0 20 20 

Rabatt   € 0,00 € 0,00 € 17 660,06 € 3 532,01 

Summe exkl. € 74 922,00 € 14 984,40 € 70 640,24 € 14 128,05 

MWSt € 14 984,40 € 2 996,88 € 14 128,05 € 2 825,61 

Summe inkl. € 89 906,40 € 17 981,28 € 84 768,29 € 16 953,66 
Annahme bei 20 
Sitzungen (5 
Jahren) inkl. 
MWSt. € 4 495,32  € 4 238,41  
Armortisierung 
nach Sitzungen 
im Vergleich 
Mietvariante mit 
Preis von Euro 
2.802,00 32,09  30,25  

 

 
Krongresstechnik 
pro Sitzung 4 Sitzungen 

5 Jahre x 4 
Sitzungen 

ganzes Setting im Saal € 1 885,00 € 7 540,00 € 37 700,00 
Dienstleistungen € 450,00 € 1 800,00 € 9 000,00 
Summe exkl. € 2 335,00 € 9 340,00 € 46 700,00 

MWSt € 467,00 € 1 868,00 € 9 340,00 

Summer inkl. € 2 802,00 € 11 208,00 € 56 040,00 
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gefunden werden können und nicht eine überlange „Wurst“ besteht, die nur durch hin und her 
hüpfen genauer angehört werden kann. Eine etwaige Transkriptionssoftware ist bei keinem 
Anbieter inkludiert und kann erst dann erhoben werden, welches technische System zum Einsatz 
kommt.  
 
Um die Kostenwahrheit zu erhalten, sind bei allen vorgestellten Varianten noch die Personalkosten 
für einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der den Regie-Platz betreut, mitzurechnen. Hierbei sind 
die relevanten Personalkosten abhängig von der Länge der jeweiligen Sitzung. Als Kosten im 
Durchschnitt können rund EUR 500 hierfür angesetzt werden. 
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass diese Kosten bei allen Varianten anfallen, weshalb 
diese für einen Vergleichsrechnung keine Veränderung der Ergebnisse bewirken (da bei jeder 
Variante addiert wird). 
 
Zur besseren Übersicht wurden in dieser Aufstellung jetzt alle Varianten, nach den jeweiligen 
Varianten und Bestbietern, heruntergebrochen auf die Kosten für eine Sitzung, 
gegenübergestellt. 

 
Noch ist nicht abschätzbar, welche Kosten sich für die Transkriptionssoftware bei Audioaufnahmen 
ergeben und davon auszugehen ist, dass sich die Kosten für die Audio Mietvariante und Audio 
Kaufvariante erhöhen werden. 
Über die Streaming Plattform kann bei Bedarf ebenfalls eine komplette Audiospur extrahiert 
werden und Transkription ist schon jetzt KI unterstützt angebunden. Diese wird laufend weiter 
trainiert und entwickelt. Der generierte Text, kann im Nachgang, in das Videobild als Untertitel 
eingeblendet werden. Dies würde keine Mehrkosten verursachen. 
 
Wie in der Aufstellung ersichtlich ist, ist die Audio Mietvariante auf den ersten Blick die günstigste 
Variante. In Hinblick auf den geringen Preisunterschiedes zu dem Streaming (mit Video), ist jedoch 
die Livestream Variante (derzeitige Aufzeichnung) hinsichtlich eines Preis-/Leistung Abgleich die 
beste Variante, da so gesehen die „Mehrkosten für das Videosignal“ bei rund Euro 900,00 inkl. 
MWSt. liegen. Zudem ist neben dem „ewig“ zur Verfügung stehendem Stream und der damit 
verbundenen Nachschaumöglichkeit auch die Transkription ebenfalls beinhaltet, welches bei den 
anderen Varianten Mehrkosten verursachen werden. 
  

 Streaming 
Audio 
Mietvariante 

Kaufvariante Euro 
84.768,29, 
heruntergebrochen 
auf eine Sitzung 
und 5 Jahren (20 
Sitzungen) 

Kosten pro 
Sitzung 
inkl. MWSt. € 3 756,00 € 2 802,00 € 4 283,41 
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ANTRAG 

Der Gemeinderat beschließt die Weiterführung des Livestreams der Gemeinderatssitzungen, wie 
im Sachverhalt dargestellt, zum reduzierten Sitzungspreis von Euro 3.756,00 inkl MWSt 
(Reduktion zu den aktuellen Preisen von Euro 4.176,00 inkl MWSt.) für die nächsten 4 Sitzungen. 
Im Anschluss soll weiters evaluiert werden bezüglich der Zuschauerzahlen. 
 
Kosten: € 15.024,00 (€ 12.520,00 netto) 
Bedeckung: 1/900000-042000 
VA 2026: 65.000,00 
Kreditrest: € 37.370,69 
 
 
Wortmeldungen:  
Frisch, Hippacher, Rigoni, Froschauer, 
Steinbichler, Kellner, Brunner 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 

 
Teufl verlässt den Saal 21:30 
Teufl betritt den Saal 21:39 
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Bauwesen, Verkehrseinrichtungen und Infrastruktur – WEINZINGER VizeBGM STR Viktor 

GR0226 Schuhgasse – Neuherstellung der Fahrbahn 

Antragsteller: WEINZINGER VizeBGM STR Viktor 
 

SACHVERHALT 
Die Fahrbahn der Schuhgasse weist auf Grund seines Alters bereits starke Brüche auf und soll 
daher neu asphaltiert werden. Die Neuasphaltierung der Fahrbahn der Schuhgasse erfolgt über 
eine Länge 180 m. Umfasst von der Neuasphaltierung sind ebenso die Einfahrtstrompete von der 
Wintergasse und die davor liegenden Schachtabdeckungen.  
Die Firma Pittel+Brausewetter GmbH. hat für diese Arbeiten eine Kostenschätzung vom 
29.07.2025, Nr. 242475-030, in der Höhe von € 131.417,10 inkl. MWSt. vorgelegt. Die 
Finanzierung der Kosten zur Neuasphaltierung der Schuhgasse wird zur KIG-Förderung 
eingereicht.  

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt der Vergabe der Arbeiten zur Neuasphaltierung der Schuhgasse, wie im 
Sachverhalt beschrieben, an die Fa. Pittel+Brausewetter GmbH., entsprechend der 
Kostenschätzung vom 29.07.2025, Nr. 242475-030, sowie den Kosten in der Höhe von 
€  131.417,10 inkl. MWSt., zu. Die Kosten zur Neuasphaltierung der Schuhgasse sollen zur KIG-
Förderung eingereicht werden.  
 
Kosten: € 131.417,10 inkl. MWSt.,  
Bedeckung: 5/612000-002742 
VA 2026 € 343.800,00 
Kreditrest: € 212.382,90  
 
Wortmeldungen:  
Aicher, Weinzinger, Baum, Kopetzky, 
Scheuhammer, Staub, Frisch, Froschauer 

Abstimmungsergebnis: 
 
Gegenstimmen: Aicher, Leitl, Baum, 
Staub, Rigoni, Eisenriegler-Bunyai 
Rest dafür 
 
 Antrag angenommen 

 
 
 
Koller verlässt den Saal 21:41 
Koller betritt den Saal 21:43 
Frotz verlässt den Saal 21:46 
Frotz betritt den Saal 21:49 
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Wirtschaft, Kultur, Tourismus, Marketing und Märkte – OPPITZ STR 

DI Albrecht 

GR0227 Bericht aus dem Ressort 

Berichterstatter:   OPPITZ STR DI Albrecht 
 

SACHVERHALT 
Für die Stadtgalerie wurde eine jährliche Basis-Subvention in der Höhe von € 3.000,- beschlossen. 
Die Stadtgalerie in der Bühne veranstaltet seit vielen Jahren erfolgreich 3-4 Vernissagen im Jahr, 
auf denen vor allem regionale Künstler:innen der Purkersdorfer Öffentlichkeit präsentiert werden. 

Es wurde beschlossen, dass die Schilder in den Rundbögen, die jährlich zu einer Gebühr von € 
87,24 (klein) bzw. € 174,48 (groß) an Purkersdorfer Gewerbetreibende vermietet wurden, in 
Zukunft allen Gewerbetreibenden aus dem 10 km Radius aus Purkersdorf zu einer jährlichen 
Gebühr von € 110,- (klein) bzw. 210,- (groß) offenstehen sollen. 

Der am 13.9.26 rund um den Wienerwaldsee stattfindende „Art Walk“ soll mit der kostenlosen zur 
Zurverfügungstellung eines Plakatsystem-Blocks unterstützt werden (interner Plakatierungstarif). 

Der Verein „Theater Purkersdorf“ bringt 2x Jahr zwei Theaterstücke mit jeweils 12 Vorstellungen 
auf die Bühne (Stadtsaal und Steinbruch Dambach). Dem Theater wurde eine Basis-Subvention in 
Höhe von € 3.000,- genehmigt. 

Der Vertrag mit Harald Wolkerstorfer (Ansprechpartner und Koordinator vor Ort für die Märkte) 
wurde für ein Jahr ab April 2026 unter denselben Bedingungen verlängert. 

BERICHT 
Gemeinderat nimmt diese Berichte zur Kenntnis 
 
Wortmeldungen:  
 

Zur Kenntnis genommen:  
Einstimmig 

 
  



 

 
 
20260324 Sitzung des GEMEINDERATES I Funktionsperiode 2025-2030 TV/ProtokollSeite 72 von 118 

 
Kreislaufwirtschaft, Stadtentwicklung Nachhaltigkeitsstrategien 

– Hippacher, MSc Mag. Hannes 
 
Keine Punkte. 
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Soziales, öffentlicher Verkehr, leistbarer Wohnraum – BAUM STR DDr. Josef 

GR0228 Bericht – Leistbarer Wohnraum: Machbarkeit Zubau Gemeindebauten 

Berichterstatter:  BAUM STR DDr. Josef     
 

SACHVERHALT 
Am 14.1.2026 fand eine Begehung einzelner Gemeindebauten zusammen mit Fachleuten der 
Wien-Süd statt. Diese sagten zu, bis Anfang Mai eine Machbarkeitsuntersuchung über einzelne 
Zu- bzw. Ausbauten bezüglich Schaffung von leistbarem Wohnraum vorzulegen. Sollten einmal 
diesbezügliche Projekte umgesetzt werden, so ist angedacht, das dies für die Gemeinde 
kostenneutral sein soll. 

BERICHT 
Der Gemeinderat nimmt diesen Bericht zur Kenntnis. 
 
Wortmeldungen:  
Koller, Baum 

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig 

 
Schwarz verlässt den Saal 21:54 
Hippacher verlässt den Saal 21:54 

GR0229 Erhaltung der Notarztstandorte – Unterstützung der überregionalen 
überparteilichen Aktion 

Antragsteller:  BAUM STR DDr. Josef 
 

SACHVERHALT 
Im Purkersdorfer GR wurde am 25.12.25 einstimmig beschlossen: 
„Da keine Einzellösung für unsere Region bei der Erhaltung des Notarztstandtort absehbar ist, ist 
es zweckmäßig, dass die Gemeinde in diesem Sinne haben bisher etwa Aktionen des stillen 
Protests durch schweigende Teilnahme an Landtagsitzungen zusammen mit Betroffenen aus 
Waidhofen/Y, Ybbs, Retz, Großenzersdorf und anderen Regionen auch unter Teilnahme von 
Bürgermeistern, Vizebürgermeistern und Stadträten stattgefunden. Ähnliche Aktionen sind auch 
weiter geplant, darunter eine Kundgebung in St. Pölten, da ab Jänner die Teilnahme an 
Landtagssitzungen wegen Renovierungsarbeiten nicht mehr möglich sein wird.  
ANTRAG Die Gemeinde Purkersdorf wird in Zukunft überparteiliche Aktionen zusammen mit 
anderen betroffenen Regionen zur Sicherung der Notarztstandorte nach Kräften unterstützen, und 
insbesondere über die Gemeindemedien darüber positiv informieren“. 
 
Im Stadtrat am 17.3. 26 wurde folgender Antrag beschlossen: 
 
„Der Gesundheitsplan 2040+, der zum Teil einseitige Empfehlungen umfasst, wurde im Landtag 
mehrheitlich beschlossen, obwohl Maßnahmen mit weitreichenden Folgen für einzelne Regionen 
mit regionalen Vertretern vorher weder diskutiert noch abgestimmt wurden. 
 
Unser derzeitiges Notfallversorgungsystem ist gut. Die Schließung von 11 Notfallstandorten inkl. 
Purkersdorf aber würde ab 01.04.2027 eine wesentliche Verschlechterung dieser optimalen 
Versorgung nach sich ziehen. Bis heute wurden den Betroffenen keine nachvollziehbaren 
Entscheidungsgrundlagen vorgelegt. Vage Ankündigungen als Alternative zum bestehenden 
Notarztstützpunktsystem ohne personelle und finanzielle Absicherung sind unverantwortlich. Es ist 
unklar, wie ab 2027 statt Notärzten Notfallsanitäter mit erhöhter Qualifikation eingesetzt werden 
sollen, wenn deren Ausbildung - wie in anderen Ländern - viele Jahre dauern würde. 
 
Mit der Qualität der medizinischen (Notfall)Versorgung von über 200.000 Menschen sollte es keine 
Experimente ohne Absicherung geben. Diese Empfehlungen aus dem Gesundheitsplan 2040+ 
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greifen zu kurz, sind teilweise nicht zu Ende gedacht und dürften über Hubschraubereinsätze 
letztlich die medizinische (Notfall)Versorgung verteuern.  
 
Noch ist es nicht zu spät. Es sollte jedenfalls mit Experten vor Ort gesprochen werden.  
Die Plattform NÖ #NeuverhandlungGesundheitsplan2040+, der mittlerweile elf Regionen 
angehören (darunter Stadträte aus Waidhofen Y., Hainburg, Groß Enzersdorf, Klosterneuburg oder 
der Altbürgermeister von Mistelbach, der Bürgermeister von Pulkau uvam.) hat daher ein 
gemeinsames Ziel: die Neuverhandlung des Gesundheitsplans 2040+. 

 
Diese Plattform möchte jedenfalls durch eine Demonstration am 23.4.2026 als überparteiliche 
Aktion vor der Landtagssitzung darauf aufmerksam machen.  
 
Treffpunkt in St. Pölten: 10:45 Uhr – vor dem Bahnhof. Gemeinsame Abfahrt ab Purkersdorf 
Bahn: 9:30 Uhr – Bahnhof Purkersdorf-Zentrum. Bus: 9:45 Uhr – Kellerwiese  
 
In Purkersdorf hat sich dazu ein Aktionskomitee gegründet und es werden Leute mit Bus und Bahn 
zur Demonstration am 23.4.2026 fahren. Antrag: Der Stadtrat unterstützt die genannte 
Willenskundgebung durch 200 € Kostenbeteiligung für einen Bus zur und von der Kundgebung“ 
 

 Es hat sich jedenfalls eine gemeinsame überregionale und überparteiliche Aktion für den 
23.4.26 konkretisiert: 
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 Es hat sich auch – wie erwähnt – ein überparteiliches regionales Aktionskomitee zur 
Mobilisierung für den 23.4.26 gebildet, dessen nächster Treffpunkt am 8.4.26 um 19 Uhr im 
Ristoro ist. 

 Im Amtsblatt sind dazu Informationen gewesen.  
 Im Plakat-Ankündersystem der Gemeinde ist eine Plakatserie bestellt 
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ANTRAG 

Der Gemeinderat Purkersdorf  
 bekräftigt bisherige Beschlüsse bezüglich Notarzt, 
 beschließt die Kostenübernahme für die Plakate zur Veranstaltung in St. Pölten am 

23.4.26 im Plakat-Ankündersystem der Gemeinde mit Gesamtkkosten von€ 102,22 
(inkl. MWst). 

 ersucht insbesondere die Vereine in Purkersdorf eine Teilnahme an der 
überregionalen und überparteilichen Aktion für den 23.4. 26 zu überlegen 

 und ersucht auch die betroffenen Nachbargemeinden verstärkt für die gemeinsame 
überregionale und überparteiliche Aktion für den 23.4. 26. zu werben 

 
Kosten: € 102,22 (inkl. MWst). 
Bedeckung: 1/529000-728500 
VA 2026: € 600,00 
Kreditrest: € 465,95 
 
Wortmeldungen:  
Kellner 

Abstimmungsergebnis:  
Einstimmig 

 
Hippacher betritt den Saal 21:58 
Oppitz verlässt den Saal 21:57 
Schwarz betritt den Saal 22:02 
Oppitz betritt den Saal 22:02 

GR0230 Bericht Stadttaxi Frequenz 

Berichterstatter:  BAUM STR DDr. Josef 
 

SACHVERHALT 
Es gibt leider in den letzten 3 Monaten nach den Tarifveränderungen beträchtliche Rückgänge 
der Fahrgastzahlen beim Stadttaxi (zusammengestellt von Herrn Saxl). 
 

 
 

Stadttaxi Kostenzusammenstellung  
  

Rostek 2026 
   

Monat Kundenanteil Gemeindeanteil Gesamt Pauschale Personen Anzahl 
d.Fahrten 

≈ 
Auslastung 

€4,00 €1,80 

Jänner 1947,2 7046,13 8993,33 1624,25 676 614 1,10 332 344 
Feb 1763,8 7229,52 8993,32 2321,91 612 514 1,19 301 311 
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Stadttaxi Kostenzusammenstellung  

 
Rostek 2025 

    

Monat Kundenanteil Gemeindeanteil Gesamt Personen Anzahl 
d.Fahrten 

≈ 
Auslastung 

€ 
1,90 

€ 0,00 € 1 

Jänner 1071,5 8245,5 9317 875 614 1,43 545 294 36 

Feb 1159,8 8902,56 10062,36 945 657 1,44 592 318 35 

 
 

Stadttaxi 
Kostenzusammenstellung  

  
Rostek 2024 

    

Monat Kundenanteil Gemeindeantei
l 

Gesamt Persone
n 

Anzahl 
d.Fahrten 

≈ 
Auslastun
g 

€ 
1,90 

€ 
0,00 

€ 1 

Jänner 1180 7558,78 8738,78 838 580 1,44 600 198 10 

Feb 974,7 6752,45 7727,15 741 501 1,48 503 219 19 

 
BERICHT 

Der Gemeinderat nimmt diesen Bericht zur Kenntnis.  
 
Wortmeldungen:  
Wunderli, Koller, Baum, Kellner 

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig 

 
Schwarz betritt den Saal 22:02 
Oppitz betritt den Saal 22:02 
Kopetzky verlässt den Saal 22:04 

GR0231 Bericht Querung Wienfluss nahe Franz Steiner-Gasse wieder absehbar 

Berichterstatter:  BAUM STR DDr. Josef     
 

SACHVERHALT 
Das Hochwasser 2024 entfernte leider den Steg über den Wienfluss nahe der Franz Steiner-
Gasse. Wobei rechtsseitig in Flussrichtung Purkersdorf und linksseitig Tullnerbacher 
Gemeindegebiet ist. Die Bevölkerung in der Steinergasse und Franz Steiner-Gasse (Purkersdorf) 
vermisst diesen Steg sehr, weil er die Möglichkeit bot in den Wald zu gelangen (derzeit ist das nur 
über kilometerlange Umwege möglich). 
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Eine Neuerrichtung in der bisherigen Form ist aus diversen rechtlichen Gründen nicht leicht 
möglich. Entsprechend der einstimmigen Empfehlung des Ausschusses sprach sich der Stadtrat 
grundsätzlich für die (Wieder-)Errichtung des Steges über den Wienfluss nahe der Franz Steiner-
Gasse aus. 
 
Nun ist von der Gemeinde Tullnerbach zusammen mit den ÖBF konkret angedacht dort eine 
Wurfsteinmauer zu errichten.  Darauf soll ein Steg aufgesetzt werden, der bei Hochwasser 
weggeschwemmt, aber an einem Seil fixiert erhalten bleiben soll. Als Voraussetzung dafür wurde 
die baldige Entsorgung der Betonfundamente des bisherigen Stegs ins Auge gefasst. Derzeit wird 
die wasserbauliche Genehmigung dafür abgefragt. 
 

BERICHT 
Der Gemeinderat nimmt diesen Bericht zur Kenntnis. 
 
Wortmeldungen:  
Weinzinger, Baum 

Zur Kenntnis genommen:  
Einstimmig 

 
Rechberger verlässt den Saal 22:07 
Kopetzky betritt den Saal 22:08 
Rechberger betritt den Saal 22:10 

GR0232 Bericht Lückenschluss Rad-Gehweg Parkplatz gegenüber Bad 

Berichterstatter:  BAUM STR DDr. Josef     
 

SACHVERHALT 
Der bestehende Parkplatz an der B44 gegenüber dem Bad weist derzeit einen Schotterbelag auf. 
Die einigermaßen stark frequentierte Radroute führt ohne konkrete Indizierung quer über den 
Parkplatz. Aufgrund des Schotterbelages besteht hinsichtlich der Befahrbarkeit mit Fahrrädern 
jedenfalls Verbesserungsbedarf. 
 

 
 
Entsprechend den Beschlüssen wird nun eine Asphaltierung im Sinne eines Lückenschlusses des 
Geh-Radweges im Bereich gegenüber dem Wienerwaldbad, voraussichtlich noch im April 2026 
durchgeführt. 

BERICHT 
Der Gemeinderat nimmt diesen Bericht zur Kenntnis. 
 
Wortmeldungen:  
Weinzinger, Baum 

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig 
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GR0233 Bericht Einsparung Fahrplanbeilage zu Amtsblatt 

Berichterstatter:  BAUM STR DDr. Josef     
 

SACHVERHALT 
Ausschuss und Stadtrat beschlossen an sich die Ausarbeitung von angepassten Bus- und 
Bahnfahrpläne und ihre Beilegung im letzten Amtsblatt. Da sich Änderungen im Bus- und 
Zugverkehr aber als minimal herausstellten, wurde auch auf Anregung des Vorsitzenden des 
Ausschusses letztlich darauf verzichtet. An Burkhard Weigl, der mit den Arbeiten schon begonnen 
hatte, wurde eine Abschlagszahlung geleistet. So konnten Kosten für die Erstellung der Fahrpläne 
wie auch Druck-, Papier- und Vertriebskosten eingespart werden. 
 

BERICHT 
Der Gemeinderat nimmt diesen Bericht zur Kenntnis. 
 
Wortmeldungen:  
 

Zur Kenntnis genommen:  
Einstimmig 

 

GR0234 Bericht Bushaltestellenbegutachtung 

Berichterstatter:  BAUM STR DDr. Josef     
 

SACHVERHALT 
Am 28.1.2026 fand eine Befahrung aller Bushaltestellen statt. Teilgenommen haben Vertreter der 
NÖVOG, des Landes NÖ und der Stadtgemeinde (Baudirektor, StR Baum). Ein Protokoll mit 
(kleinen) Mängeln wurde aufgenommen. Diese sollen innerhalb von 2 Jahren behoben werden. 
Unter Umständen ist für einzelne Bushaltestellen eine Förderung durch das Land NÖ möglich. Der 
aktuelle Fördercall ist bis 31.05.2026 geöffnet, möglicherweise wird es aber einen weiteren 
Fördercall geben. 
 

BERICHT 
Der Gemeinderat nimmt diesen Bericht zur Kenntnis. 
 
Wortmeldungen:  
 

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig 
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GR0235 Bericht Unterführung Untertullnerbach Rad-Gehweg – lokales 
Verkehrskonzept 

Berichterstatter:  BAUM STR DDr. Josef     
 

SACHVERHALT 
Ausgangspunkt ist, dass die ÖBB verlangen, dass der Durchgang unter die Bahn Irenentalstraße 
(Unterführung) erneuert werden soll (was mit entsprechenden Kosten verbunden ist), ansonsten 
müsse er gesperrt werden. Es stellt sich dabei zunächst die wichtige Frage, ob das auch ein Geh-
Rad-Weg werden soll, oder ob die RadfahrerInnen wie bisher im Tunnel fahren sollen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn nur eine Sanierung und Wiederherstellung des jetzigen Gehweges gemacht werden würde, 
dann wird es absehbar für Jahrzehnte keinen sicheren Rad(Gehweg) von der B44 weg ins Irenental 
geben, da dann nach einer Wiederherstellung des jetzigen Gehweges ein erneuter Bau gemacht 
werden müsste (was viele für einen Schildbürgerstreich halten würden) oder es müsste im 
Autotunnel ein abgesicherter Streifen errichtet werden, der aber dann wahrscheinlich nur zu einer 
einspurigen Befahrbarkeit führen würde (beides ist kaum realisierbar). 
Die Herstellung eines Rad-Gehweges mit 2,3 Breite würde laut Frau DI Fink, eine 
Radwegförderung des Land NÖ mit 70% ermöglichen. D.h. die Nettokosten für diese Variante 
wären wahrscheinlich deutlich günstiger als die Sanierung und Wiederherstellung des jetzigen 
Gehweges. Voraussetzung dafür sei nur die realistische Machbarkeit zur Weiterführung des Rad-
Gehweges auf beiden Seiten des Tunnels und der grundsätzliche Wille der Weiterführung. – Die 
Machbarkeit kann durch ein Verkehrskonzept, für das ein Anbot von DI Rennhofer vorliegt, 
bewerkstelligt werden -siehe unten. 
Im Gespräch mit Mark Vonet (Streckenmanagement und Anlagenentwicklung, TM FW/BT Region 
Ost1, ÖBB-Infra), dem Verfasser des Mails an die Stadtgemeinde vom 24.7.25, wo es heißt, dass 
bei der „Fußgängerunterführung Untertullnerbach „statisch relevante Bauteile massive Defizite 
hinsichtlich der erforderlichen Tragfähigkeit aufweisen“ und es heißt: „Aus unserer Sicht ist die 
Verkehrssicherheit des Fußgängersteges nicht gegeben. Eine Gefährdung Dritter ist nicht 
auszuschließen. Der Steg ist unserer Meinung nach sofort zu sperren und zu sanieren“ wurde 
folgendes klargestellt: 
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 Dieses Mail stellt kein Gutachten dar, sondern ergibt sich aus dem Augenschein. 
 Die Haftung lag und liegt bei der Gemeinde Purkersdorf. 
 Eine Sperre verfügen kann die Gemeinde Purkersdorf (nicht die ÖBB) 
 Das Mail ist sozusagen ein Kulanzhinweis für die Gemeinde Purkersdorf 

 
Die ÖBB würde, wenn es in ihrem direkten Bereich liege, wahrscheinlich zunächst eine 
Holzbölzung vornehmen, und dann wäre mindestens 5 Jahre weiter eine Sicherheit gegeben. 
Daraus ergeben sich 3 Varianten einer Vorgangsweise 

 Sanierung und Wiederherstellung des jetzigen Gehweges 

 Herstellung eines Rad-Gehweges mit 2,3 Breite – bei 70% Fördermöglichkeit (Laut Frau DI 
Fink, Radwegförderung NÖ) 

 Holzpölzung 

Bei allen 3 Varianten ist eine wasserrechtliche Genehmigung notwendig (bei der ersten nur für den 
Bau), deren zeitliche Realisierung nicht genau abgeschätzt werden kann. Bei einem Rad-Gehweg 
würde durch die Verbreiterung das Verklausungsargument stärkeres Gewicht haben. 
Im letzten Stadtrat ist zunächst eine Planungsbeauftragung beim Büro Kernstock für eine 
Sanierung bzw. Wiederherstellung des jetzigen Gehweges erfolgt. Es wird jedoch nun neben der 
Sanierung und Wiederherstellung des jetzigen Gehweges auch die Herstellung eines Rad-
Gehweges mit 2,3 Breite auf ihre grundsätzliche wasserrechtliche Genehmigung geprüft. 
 
Es kann nun a das erste Ergebnis des Büro Kernstock in den nächsten Wochen abgewartet 
werden, und dann die weitere Vorgangsweise festgelegt werden. 
 
Weiter zu berücksichtigende Faktoren: 

a. Die Gemeinde Tullnerbach ist seit Jahren bestrebt eine Radverbindung von der B44 ins 
Irenental zu schaffen. Dabei wurde die Frage diskutiert, auf welcher Seite der Straße beim 
Tunnel ein Geh-Rad-Weg verlaufen soll. Zuletzt wurde wieder die Westseite dafür 
priorisiert. 

b. Realisiert wird von der Gemeinde Purkersdorf jedenfalls ein Gehweg (ca. 20m) von der 
Friedrich Schmidl-Straße zum Parkplatz vor der Kirche – der zunächst auch nur grob 
befestigt werden muss-, weil hier öffentlicher Grund ist, ansonsten ist ein weiterer Geh-
Rad-Weg ins Irenental mit höheren Kosten verbunden. 
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c. Weiters ist die Führung eines Geh-Rad-Wegs von der B44 bis zum Tunnel zu klären  
 

 
 
 

d. Nicht einfach ist die Situation bezüglich Geh-Rad-Wegen an der Kreuzung 
Irenentalstraße/B44 auf Grund der Enge sowie der Brücke und der wahrscheinlich 
notwendigen Querung der B44.  
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e. Eher herausfordernd ist auch die Frage der Führung eines Geh-Rad-Weg entlang der B44 
zwischen Franz Steiner-Gasse in Purkersdorf und der Radlgasse (Untertullnerbach). Hier 
verläuft ja die bestehende Radroute aus Tullnerbach ab der Radlgasse abseits der B44 
über die Steinergasse und Franz Steiner-Gasse. Das sollte auch so bleiben, weil es dort 
schön und ruhig zu fahren ist.  Doch allein schon für den Anschluss ins Irenental ist eben 
auch ein Geh-Rad-Weg entlang der B44 zwischen Franz Steiner-Gasse und der Radlgasse 
absolut zweckmäßig (Es wäre ja schwer nachvollziehbar, wenn ein Geh-Rad-Weg Irenental 
an der Kreuzung Irenentalstraße/B44 in einem (gefährlichen) Nichts enden würde). 

f. Eine wichtige Frage, die damit auch im Weiteren zusammenhängt, ist die Frage der 
Attraktivierung der Bahnstation Untertullnerbach. Wenn wahrscheinlich auch erst 
irgendwann in den 2030ern, die Erneuerung der Bahnstation Untertullnerbach wird einmal 
kommen, schon allein, weil jetzt keine Barrierefreiheit gegeben ist. Nun wird die Bahnstation 
Untertullnerbach in den letzten Jahren aufgrund der deutlichen Fahrplanverbesserungen 
und der inzwischen nicht wenigen nahen großvolumigen Bauten deutlich stärker genutzt. 
Andererseits ist die Bahnstation Untertullnerbach durch die beim Zutritt in der Regel zu 
überwindende Höhe z.B. von nicht wenigen älteren Menschen nicht geschätzt, bzw. wird 
oft vermieden.  
 

 
 
 

g. Daher stellt sich die nicht-triviale Grundfrage, wie der Zugang zur Bahnstation für möglichst 
alle deutlich verbessert werden kann (Überlegungen dazu: Parkmöglichkeiten an der 
Forststraße nördlich der Bahnstation; weiterer schneller direkter Zugang von Bahnweg auf 
der Südostseite; Prüfung einer Unterführung statt des jetzigen hohen Übergangs 
(Vergleiche dazu auch die von BürgerInnen erreichte Änderung in Tullnerbach-
Pressbaum), Prüfung eines Aufzugs an der Irenentalstraße...) 
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h. Schließlich gibt es derzeit ein Verkehrssicherheitsproblem am Nordende des Autotunnels 

ins Irenental: Hier queren FußgängerInnen zwischen der Fußgängerunterführung, die eben 
erneuert werden muss, und den Stiegen zur Station. Von Tullnerbacher Seite gibt es dazu 
die Idee einer neuen Stiege gleich westlich vom Tunnel - ausgehend von der Friedrich 
Schmidl-Straße. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nun sind die meisten dieser Probleme wohl nicht kurzfristig zu lösen, aber sie hängen alle 
zusammen, und wenn nun die nicht billige Einzelmaßnahme einer Erneuerung der 
Fußgängerunterführung gesetzt werden muss, sollten dafür die Zusammenhänge mit den anderen 
Punkten jedenfalls bedacht werden, um insgesamt einmal zu einer guten Gesamtlösung zu 
kommen. 
Daher wäre für die angeführten Punkte ein Verkehrskonzept zweckmäßig. Dabei könnte in 
Schritten bzw. Modulen vorgegangen werden. Ein Anbot dafür bzw. für 3 Module davon liegt vor. 
Grundsätzlich besteht für dieses Konzept keine Fördermöglichkeit durch das Land NÖ, allerdings 
beim Bund (Kima aktiv mobil) und zwar 50 %. Wichtig dabei ist, dass die genaue Lokalität der 
Querung der B44 zu berücksichtigen ist. 
 
Da die angeführten sowohl die Gemeinde Purkersdorf wie auch die Gemeinde Tullnerbach 
betreffen, ist eine Kostenteilung natürlich naheliegend und zweckmäßig. 
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BERICHT 
Der Gemeinderat nimmt diesen Bericht zur Kenntnis. 
 
Wortmeldungen:  
Aicher 

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig 

 

GR0236 Bericht Neophyten Frühjahrsarbeiten 

Berichterstatter:  BAUM STR DDr. Josef 
 

SACHVERHALT 
Es gibt einen Neophyten-Besprechungstermin am Di 5.5. Beginn 15 h Trauungssaal Gemeinde. 
Es geht um ein Update, einen Meinungsaustausch, die Planung von konkreten Arbeiten bis zum 
Sommer und um die Fortsetzung der Kartierung. InteressentInnen sind herzlich willkommen. 
 

BERICHT 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
Wortmeldungen:  
 

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig 
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Klima- und Umweltschutz, Landschaftspflege und -planung, Energie – KELLNER STR DI 

Sabina 

GR0237 PV Ausbau & Energiegemeinschaft 

Berichterstatterin:  KELLNER STR DI Sabina 
 

SACHVERHALT 
Purkersdorf ist 2021 dem e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden beigetreten. Das 
Programm der Energie- und Umweltagentur NÖ unterstützt uns seither bei einer strukturierten und 
nachhaltigen Energie- und Klimaschutzarbeit.  

Im Rahmen der letzten e5-Sitzung am 26.2.2026 wurde das Thema PV-Ausbau diskutiert. 
Als Diskussionsgrundlage wurden die aktuellen Daten aufbereitet. 
 
1. PV-Anlagen - Aktueller Ausbaustand und Bilanz 
Derzeit befinden sich drei PV-Anlagen mit insgesamt 142 kWp im Eigentum der Gemeinde.  
 
Rathaus:   12 kWp / seit 2014  
Kindergarten I: 80 kWp / seit 2024 
Bildungszentrum:  50 kWp / seit 2024 
 
Weitere PV-Anlagen im Eigentum der Wien Energie: 
Wienerwald Bad: 17 kWp 
BürgerInnen-Solarkraftwerk Bahndamm/Tullnerbachstraße: 150kWp / 2016 
 
Die beiden größeren Anlagen gingen im August 2024 ans Netz, so dass wir nun eine einjährige 
Bilanz ziehen können: 

 
 

Bezugszeitraum Aug 2024 - August 2025

Leistung Produktion
PV-Anlage

kWp in kWh in kWh in % in kWh in %
KIGA I 80 89 980 14 475 16% 75 505 84%
BIZ 50 56 893 34 648 61% 22 245 39%
Rathaus 12 12 290 7 838 64% 4 452 64%
Summe 142 159 163 56 961 102 202

Stromverbrauch 
gesamt
in kWh in kWh in % in kWh in %

KIGA I 50 456 14 475 29% 35 981 71%
BIZ 86 356 34 648 40% 51 708 60%
Rathaus 26 915 7 838 29% 19 077 71%
Summe 163 727 56 961 106 766

dav. Eigenverbrauch dav. Einspeisung 
ins Netz

Bezug über PV Bezug über Wiener Netze
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 Stromproduktion: Die Stromproduktion beider Anlagen läuft sehr zufriedenstellend: Im 
Bezugszeitraum August 2024 bis August 2025 wurden 159.163 kWh erzeugt, was fast dem 
Stromverbrauch der drei Gebäude - von insgesamt 163.727kW - entspricht.  

 
 Die Eigennutzung des produzierten Stromes liegt insgesamt bei rund 36% - im BIZ bei 61%, 

dagegen im KIGA I (der im Sommer fast nicht genutzt wird) bei 16%. 

 
 Einsparungen 

Bildungszentrum 

 
Kindergarten I 

 
 
Rathaus 

 
 
Die Einsparungen lagen im Bezugszeitraum von einem Jahr bei insgesamt € 24.450,-  
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 Amortisationszeiten 

Bildungszentrum    Kindergarten I 
 
 
 
 
 
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die erhaltenen Förderungen sind die Amortisationszeiten fantastisch, aber auch unter 
der Annahme, dass wir zukünftig weniger oder keine Förderungen bekommen, sind sehr gut 
Amortisationszeiten gegeben. 
 
2. Planung weiterer PV-Ausbau  
Die Errichtung von PV-Anlagen ist also sowohl ökonomisch als auch ökologisch sinnvoll und 
macht Purkersdorf vom internationalen Energiestrommarkt unabhängiger. 
Im Stadtrat vom 17.3.2026 wurde beschlossen, die Errichtung weiterer PV-Analgen für folgende 
Gebäude zu prüfen:  
 
- Rathaus: derzeit nur geringe Kapazität durch südseitige Paneele aus dem Jahr 2014; Erweiterung 

west- und ostseitig möglich  
- Modulkindergarten: wurde bereits so konzipiert, dass eine PV-Anlage leicht möglich ist  
- Gemeindewohnhäuser: Im Rahmen der Überprüfung der gemeindeeigenen Gebäude im Jahr 

2023 wurden vorerst nur die kommunalen Einrichtungen als Standort für PV-Anlagen geprüft, da 
hier eine einheitliche Abwicklung über die WIPUR möglich ist. Damals wurde festgehalten, dass 
Gemeindewohnhäuser in einer weiteren Ausbaustufe auf ihre Eignung untersucht werden.  

 
3. Energiegemeinschaft 
Ziel muss sein, möglichst 100% des produzierten Stroms auch in der Gemeinde zu nutzen.  
 
Derzeit werden rund 36% des produzierten Stroms in den Gebäuden genutzt, der Rest wird in das 
Netz eingespeist. D.h. 64% wären als Einspeisepotential für eine EEG vorhanden. (Während z.B. 
der PV-Strom vom KIGA I im Sommer im KIGA kaum genutzt wird, besteht zeitgleich im 
Wienerwaldbad ein hoher Strombedarf, der ausgeglichen werden könnte.)  
Da aufgrund des neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG) – beschlossen im Dez. 2025 – 
voraussichtlich auch für die Einspeisung von PV-Strom Netzgebühren anfallen werden, wird die 
Einspeisung weniger rentabel – ein zusätzliches Argument für eine EEG. 
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 Was ist eine Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaft 
Seit 2021 ist es möglich Erneuerbare Energiegemeinschaften (EEG) zu gründen, die es den 
Teilnehmer:innen erlaubt, Strom gemeinsam zu produzieren, zu speichern, zu handeln und zu 
verbrauchen.  
 
 Was bringt eine EEG?  
- Stabilere/sicherere & lokale Energieversorgung: Absicherung gegen Schwankungen in globalen 

Energiemärkten; lokale bzw. regionale Wertschöpfung – Strom wird lokal produziert und 
verbraucht 

- Wirtschaftlichkeit: Netzkosten reduziert, EAG-Förderbeitrag u Elektrizitätsabgabe entfallen 
(Bsp. Reg. EEG: 28% weniger Netzentgelte, keine Gebühren / Abgaben → ca. 4,5c Ermäßigung 
/ kWh für von der EEG bezogenen Strom)Tarif, zu dem der Strom gehandelt wird, kann selbst 
festgelegt werden;  

- Beitrag zur Energiewende  
- Imagegewinn, Vorbildwirkung und Stärkung des Gemeinschaftsgefühls 
- Bewusstsein schaffen (Stromverbrauch und Verhalten rückt ins Bewusstsein) 
 
 
 EEG-Modelle 

 
 
Abb. Quelle: The Tomorrow Tribe - lokale bzw. regionale EEGs für Gemeinden relevant 
 
 
 EEG Purkersdorf 
 
Im Rahmen des e5-Meetings haben wir verschiedene Varianten besprochen und folgende Fragen 
diskutiert: 
 
- Wollen wir als Stadtgemeinde Purkersdorf eine eigene EEG gründen, uns bei einer anderen 

EEG beteiligen oder „nur“ eine Informationsveranstaltung über die Angebote der Region für die 
Bürger:innnen abhalten? 

- Wenn wir uns für die Gründung einer Purkersdorfer EEG entscheiden:  
Wollen wir diese (vorerst) nur für gemeindeeigene Gebäude und kommunalen Einrichtungen 
gründen oder das Service auch den Bürger:innen zur Verfügung stellen? 

 
Aufbauend auf den Ergebnissen wurde im Stadtrat beschlossen, die Gründung einer EEG für 
gemeindeeigene Objekte vorzubereiten. Die EEG soll so gestaltet sein, dass eine Teilnahme für 
Purkersdorfer Haushalte in einem späteren Schritt eventuell möglich ist. 
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Als beratender und externer Abwickler wird die Energiezukunft NÖ kontaktiert. 
(Ein externer Abwickler übernimmt u.a. Gründungsbegleitung und interne Verrechnungsaufgaben, 
stellt Software für die Verwaltung zur Verfügung, unterstützen bei der Kommunikation mit aktiven 
und potenziellen Mitgliedern.) 
Die EZN betreut bereits über 150 EEGs in Niederösterreich und hat langjährige Erfahrung. 
 
Alternativ wird mit der EZN geprüft, ob auch ein Peer-to-Peer-Vertrag im Rahmen der 
gemeinsamen Energienutzung für Purkersdorf möglich wäre. Variante einer innergemeindlichen 
Umverteilung auch ohne EEG, die im neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG) vorgesehen 
ist. Allerdings sind hier die Rahmenbedingungen noch nicht ganz klar.  
 

BERICHT 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
Wortmeldungen:  
 

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig 

 

GR0238 Sanierungsfahrplan 

Berichterstatterin:  KELLNER STR DI Sabina    
 

SACHVERHALT 
Die Gemeinde befindet sich in einer budgetär sehr angespannten Lage, und so werden eigentlich 
dringend anstehende Maßnahmen derzeit verschoben. Gleichzeitig verbrauchen die desolatesten 
und am schlechtesten isolierten Einrichtungen extrem viel Energie (Wärme, Strom), sodass wir das 
Geld praktisch zum Fenster hinausblasen. Daher arbeiten wir seit Herbst – im Rahmen eines 
Serviceprogrammes der Energie- und Umweltagentur NÖ - an den Grundlagen zur Erstellung eines 
Sanierungsfahrplans für unsere kommunalen Gebäude und Einrichtungen.  
Ziel ist die Aufstellung eines Sanierungsfahrplanes für die nächsten zehn Jahre. 
 
1. Ablauf bisher 
 
 Für Energiebuchhaltungs-Vorbildgemeinden, besteht seitens der eNu die Möglichkeit einen 

kostenlosen Sanierungsfahrplan, erstellen zu lassen, der auch eine Vorbereitung auf die 
verpflichtende Erfüllung der EU-Energieeffizienzrichtlinie III (EED III) darstellt.  

 Im Rahmen des letzten e5-Treffens am 25.Juni 2025 wurde die Erstellung eines 
Sanierungsplanes befürwortet und die Anmeldung zur kostenlosen Serviceoffensive der eNu im 
AS am 1. September 2025 bzw. im STR beschlossen. 

 Die Daten für die Portfolioanalyse wurden zusammengetragen und jene Gebäude mit den 
größten Energieverbräuchen identifiziert 

 
2. Analyseergebnisse 
In der Analyse wurde bestätigt, dass u.a. der Bauhof, die Sportanlage, der Schülerhort, der 
Stadtsaal und der Kindergarten II sehr schlechte Kennzahlen bei Wärme bzw. Strom aufweisen. 
 
3. Weitere Vorgangsweise 
Im Stadtrat wurde beschlossen eine Potentialanalyse zu beauftragen. D.h. im nächsten Schritt 
soll anhand der vorhandenen Parameter eine weitere Priorisierung der Gebäude vorgenommen 
werden. Kosten (inkl. Förderungen) / Nutzen-Analyse unter Berücksichtigung der budgetären 
Situation und der Vorgaben der EED III. 
Im Rahmen der Potenzialanalyse können Gemeinden aus 5 Themengebieten ihre Beratungstage 
individuell buchen. Die Kosten werden für bis zu drei Tage zu 100% gefördert.  
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 Neben energierelevanten und ökonomischen Parametern werde ich in Einzelgesprächen 
mit Bürgermeister, Stadträten und WIPUR weitere Entscheidungskriterien zusammenstellen, 
damit wir in fraktionsübergreifenden Sitzungen hoffentlich zu einem Mehrheitsbeschluss kommen, 
welche Maßnahmen wir kurz- bis mittelfristig (innerhalb dieser Periode) umsetzen und welche 
Vorhaben wir erst längerfristig angehen können und wollen.  
 

BERICHT 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
Wortmeldungen:  
 

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig 

 

GR0239 Klimarelevanztool 

Antragstellerin:  KELLNER STR DI Sabina 
 

SACHVERHALT 
Das Klimarelevanztool ist ein kostenloses Onlinetool für Gemeinden, um Vorhaben der Gemeinde 
auf ihre Klimaauswirkungen zu überprüfen und die Auswirkungen zu reduzieren.  
 
Es wurde von der eNu mit der Stadtgemeinde Krems entwickelt, ist seit 2021 in Anwendung und 
wird heute bereits in ganz Österreich angewendet  
In Kooperation mit klimaaktiv wird es über deren Webseite angeboten. 
 
Das Tool ist umfassend, übersichtlich und niederschwellig: 
 
• Dezentral und leicht nutzbar - auch ohne Kenntnis der Klimaschutzmaterie und insbesondere 
ohne Berechnung von CO2 -Bilanzen auszufüllen  
• Einfach - einfach und schnell für einen Beschluss oder ein Projekt der Gemeinde zu nutzen  
• Rechtzeitig - eine Einstufung der positiven oder negativen Klimarelevanz eines Beschlusses in 
der frühen Planungsphase ermöglichen  
• Umfassend - möglichst alle Arten von Beschlüssen oder Vorhaben einer Gemeinde  
• Übersichtlich – das Ergebnis der Bewertung auf Klimarelevanz soll mithilfe eines Ampelsystems 
auf einer Übersichtsseite dargestellt werden 
 
Mehrwert Prüfung Klimarelevanz:  
▪ Gemeinderäte können die Klimarelevanz ihrer Entscheidungen nur angemessen berücksichtigen, 

wenn sie über die Folgen ausreichend informiert werden.  
▪ Idealerweise werden schon in der Vorbereitung Maßnahmen auf Klimarelevanz bewertet.  
▪ Auf dieser Basis können klimafreundliche Vorhaben geplant und dem Gemeinderat 

vorgeschlagen werden.  
▪ Zudem erleichtert die Angabe von klimafreundlichen Umsetzungsalternativen die Fach-

Diskussionen in den Gremien.  
 
System in zwei Schritten: 
1. Voreinschätzung der Klimarelevanz 

 Negativliste: nur rund 20% der Beschlüsse von Gemeinden sind klimarelevant, d.h. 80% 
sind nicht klimarelevant 

 Klimarelevante Vorhaben 
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2. Klimarelevante Vorhaben im Tool prüfen Ampelsystem: Vorteil ist einfache Anwendung 

 ROT Negative Auswirkungen: Vermeiden, Alternativen erarbeiten, Verbesserungs- und 
Kompensationsmaßnahmen werden vorgeschlagen -> können direkt im Tool eingegeben 
werden und verbessern die Auswirkungen (Ampel) 

 GRÜN Positive Auswirkungen: Optimierung der Auswirkungen; Kompensation von 
negativen Maßnahmen 

 
Ziel:  
Vorhaben schon in der frühen Planungsphase prüfen, um Vorhaben für Klimaauswirkungen zu 
optimieren; soll für alle relevanten Beschlüsse der Gemeinde angewendet werden. Fokus liegt auf 
Sensibilisierung und Klimabewusstsein bei allen Entscheidungen.  
 
Erfahrungen Krems nach fünf Jahren  
(Teams-Präsentation eNu und Stadtgemeinde Krems 5.3.2026) 
- Bewusstseinsbildend - Klimaschutz ist Lebensqualität vor Ort 
- neue Ideen für Projektumsetzung 
- sinnvoll es verpflichtend festzulegen 
- Politischer Wille muss gegeben sein (politischer Auftrag über GR-Beschluss), nur dann kann 

Verwaltung mitgenommen werden.  
- Workshop für Mitarbeiter von betroffenen Abteilungen bei der Einführung erhöht Akzeptanz (alle 

auf gleichem Wissensstand). 
- Durchführung der Prüfung durch zuständigen Projektbearbeiter sinnvoll -> Sammlung in 

gemeinsamem Ordner  
 
Links: 
Kostenloses Online-Tool: https://www.klimaaktiv.at/gemeinden/strategie/klimarelevanztool 
Website zum Tool: https://www.energie-noe.at/klimarelevanztool 
Leitfaden zur Verwendung des Tools:  
https://www.energie-noe.at/download/leitfaden_klimarelevanz_allgemein_2025.pdf 
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ANTRAG 

Der Gemeinderat spricht sich für die Nutzung des Klimarelevanztools für alle relevanten 
Beschlüsse aus und beschließt die Einschulung der, mit den Beschlüssen befassten 
Gemeindemitarbeiter:innen. 
 
Wortmeldungen:  
Hippacher, Kellner 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
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Individual Verkehr - Schaffung Parkraum - Parkraumbewirtschaftung - SCHEUHAMMER 

STR Ing. Peter 
 
Keine Punkte. 
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Organe der Gemeinde – BRUNNER STR Roman / BGM 

GR0240 Änderungen in Ausschüssen und bei Entsendungen 

Antragsteller:  OPPITZ 
 

SACHVERHALT 
Folgende Änderungen in den Ausschüssen/Entsendungen und Änderungen/ Antragsteller: Oppitz 
 
Ausschuss 6 – Kreislaufwirtschaft, Stadtentwicklung Nachhaltigkeitsstrategien 

Bisher: Vorsitz: STR Kasper Thomas, Stellvertretung: GR Wiltschek Bernd 

Aufgrund des Mandatsverzichts von Thomas Kasper als Gemeinderat und dem damit verbunden 
Verlustes des Amtes des Stadtrats, werden folgende Änderungen von Seiten der Fraktion Oppitz 
bekannt gegeben:  

 NEU: STR Hippacher Hannes anstelle von: STR Thomas Kasper  
Die Neuwahl zum Vorsitz findet im Zuge der ersten Sitzung des Ausschusses statt.  

 

Ausschuss 4 – Bauwesen, Verkehrseinrichtungen und Infrastruktur 

Aufgrund des Mandatsverzichts von Thomas Kasper als Gemeinderat und dem damit verbunden 
Verlustes des Amtes des Stadtrats, werden folgende Änderungen von Seiten der Fraktion Oppitz 
bekannt gegeben: 

 NEU: STR Hippacher Hannes anstelle von: STR Thomas Kasper  
 
Ausschuss 8 – Klima- und Umweltschutz, Landschaftspflege und -planung, Energie 

Aufgrund des Mandatsverzichts von Thomas Kasper als Gemeinderat und dem damit verbunden 
Verlustes des Amtes des Stadtrats, werden folgende Änderungen von Seiten der Fraktion Oppitz 
bekannt gegeben: 

 NEU: STR Hippacher Hannes anstelle von: STR Thomas Kasper  
 
Umweltgemeinderat 
Aufgrund des Mandatsverzichts von Thomas Kasper als Gemeinderat und dem damit verbunden 
Verlustes des Amtes des Stadtrats, soll nunmehr STR Hippacher Hannes als 
Umweltgemeinderat entsandt werden. 

SDG-Gemeinderat 
Aufgrund des Mandatsverzichts von Thomas Kasper als Gemeinderat und dem damit verbunden 
Verlustes des Amtes des Stadtrats, soll nunmehr STR Hippacher Hannes als SDG-Gemeinderat 
entsandt werden. 

Klima und Energie-Modellregion (KEM)  
Aufgrund des Mandatsverzichts von Thomas Kasper als Gemeinderat und dem damit verbunden 
Verlustes des Amtes des Stadtrats, soll nunmehr STR Hippacher Hannes in die Klima und 
Energie-Modellregion (KEM) entsandt werden. 

Verifikator Stadtrat  
Aufgrund des Mandatsverzichts von Thomas Kasper als Gemeinderat und dem damit verbunden 
Verlustes des Amtes des Stadtrats, soll nunmehr STR Hippacher Hannes seitens der Fraktion 
Oppitz als Verifikator für den Stadtrat bestellt werden. 
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OrdnerInnen im Gemeinderat 
Aufgrund des Mandatsverzichts von Thomas Kasper als Gemeinderat und dem damit verbunden 
Verlustes des Amtes des Stadtrats, soll STR Hippacher Hannes als Ordner im Gemeinderat 
(Ersatz) bestellt werden. 

Clubsprecher 
Aufgrund des Mandatsverzichts von Thomas Kasper als Gemeinderat und dem damit verbunden 
Verlustes des Amtes des Stadtrats, wird GR Koller Mag. Martin als Clubsprecher bekannt 
gegeben. 

 

ANTRAG 

Der Gemeinderat stimmt den Änderungen in den Ausschüssen/Entsendungen und Änderungen 
gemäß Sachverhalt zu.  

Wortmeldungen:  
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
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Resolutionen / Dringlichkeitsanträge 

 
Keine Punkte 
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Aktuelles – Allfälliges 

Frau Aicher stellt nochmal die Situation der Änderung der Geschwindigkeitsbeschränkung 
Wiener Straße von 60 km/h auf 50 km/h dar. Es wird die Situation erläutert und näher diskutiert. 

 
 

Terminplanung 2026  
 

Stadtrat Gemeinderat 

DI, 12.05.2026, 19:00 Uhr  
DI, 16.06.2026, 19:00 Uhr DI, 23.06.2026, 19:00 Uhr 
DI, 11.08.2026, 19:00 Uhr  
DI, 22.09.2026, 19:00 Uhr DI, 29.09.2026, 19:00 Uhr 
DI, 20.10.2026, 19:00 Uhr  
DI, 17.11.2026, 19:00 Uhr DI, 24.11.2026, 19:00 Uhr 

 
Posch verlässt den Saal 22:26 
 

Ende des ’öffentlichen Teils’ der Sitzung 
Ende öffentliche Sitzung: 22:26 
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20250324_Beilagen zur Sitzung des Gemeinderates öffentlicher Teil 

Beilage Vertragsverlängerung ÖBF Wasserleitung 
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Beilage Verlängerung Pachtvertrag Tennisclub Purkersdorf 
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Beilage Sagbergstraße 57 und 59a Servitutsvertrag 
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Beilage Technische Aufzeichnung Gemeinderatssitzung 
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